
Förderprogramm IQ – Integration durch QualifizierungFörderprogramm IQ – Integration durch Qualifizierung

www.netzwerk-iq.de

Transferierbar, praktisch, nachhaltig gut 
Innovative Ansätze zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten –   

Eine Praxishandreichung für Jobcenter und Agenturen für Arbeit



Impressum

Fachstelle Einwanderung  
und Integration
Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH
Alt-Reinickendorf 25 
13407 Berlin
 
Tel.: +49 (0)30 457989504
E-Mail: fei@minor-kontor.de
www.minor-kontor.de
www.netzwerk-iq.de/einwanderung.html

Autor*innen
Kristina Korte
Ildikó Pallmann
Johannes Remy

Herausgeber
Christian Pfeffer-Hoffmann 

Druck
Sedruck
© 2025

Wenn Sie aus dieser Publikation zitieren wollen, dann bitte mit genauer Angabe des Herausgebers,  
des Titels und des Stands der Veröffentlichung. Bitte senden Sie zusätzlich ein Belegexemplar an den Herausgeber.

Die Fachstelle Einwanderung und Integration wird im Rahmen des Förderprogramms IQ – Integration durch Qualifizierung durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert 
und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge administriert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundesagentur für Arbeit.

Die Fachstelle Einwanderung und Integration wird zusätzlich finanziert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleich-
stellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung aus Landesmitteln, die das Abgeordnetenhaus von Berlin beschlossen hat.

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.bamf.de
https://www.bmas.bund.de
https://www.esf.de
https://minor-kontor.de
http://www.bmbfsfj.bund.de


Transferierbar, praktisch,  
nachhaltig gut 
 
Innovative Ansätze zur Arbeitsmarkti ntegration  
von Geflüchteten –  Eine Praxishandreichung für  
Jobcenter und Agenturen für Arbeit



Inhaltsverzeichnis

4 Innovative Ansätze zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

Abkürzungsverzeichnis 8

1. Einleitung 9

2. Thematische Schwerpunkte 15

2.1. Innovative Formate zur Vermittlung in Arbeit und  
 Kooperationen mit Arbeitgebenden 15

→ Stellenbörse für geflüchtete Frauen aus der Ukraine:  
Jobcenter Vogtland (gE) 17

→ Bewerbertage für geflüchtete Menschen: Arbeitgeber-Service  
der Agentur für Arbeit Augsburg 19

→ Job-Event „Arbeit in Arbeit bringen“: Jobcenter Wartburgkreis (gE) 21

2.2. Zusammenarbeit zwischen Jobcentern und  
 Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit stärken 24

→ Arbeitsgruppe „Münchner Branchenblick“: Jobcenter München (gE)  
und Agentur für Arbeit München 25

→ Job-Turbo Taskforces: Agentur für Arbeit Aschaffenburg und  
Jobcenter im Agenturbezirk Aschaffenburg 27

→ Strategische Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und  
Arbeitgeberservice: Jobcenter Waldshut (zkT) 29

2.3. Berufsbegleitende (Weiter)Bildungsangebote  32

→ (Stufenweise) Qualifizierung von geflüchteten Personen in der  
Helfertätigkeit: Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland und das  
Regionale Integrationsnetzwerk IQ in Rheinland-Pfalz 36



2.4. Netzwerke und Kooperationen nutzen und ausbauen  39

→ Fachgruppe Arbeit im „Netzwerk Integration und Migration“:  
Zusammenarbeit von Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd,  
Jobcenter Halle (Saale) und Stadt Halle (Saale) 40

→ Externe Anerkennungsberatung im Jobcenter:  
Jobcenter Vogtland (gE) 44

→ Zusammenarbeit mit Communities: Jobcenter Landkreis  
Esslingen (gE) und Jobcenter im Regionalverbund Saarbrücken (gE) 46

2.5. Eine Zielgruppe im Fokus: Geflüchtete Frauen aus den  
 Asylherkunftsländern (TOP 8)  49

→ „Migrantinnen offensiv ins Vogtland eingliedern (MoVe)“:  
Jobcenter Vogtland (gE) 52

. Fazit 55

iteraturverzeichnis 57

3

L

Förderprogramm IQ 5



Grußwort

Liebe Leser*innen, 

in einer Gesellschaft, die sich stetig im Wandel befindet, setzt Minor durch 
innovative Bildungsprojekte, fundierte Forschung und die konsequente 
Förderung von Diversität und Chancengleichheit wichtige Impulse. Der 
Kompetenz- und Transferprozess steht exemplarisch für das, was unsere 
Gesellschaft heute braucht: enge Zusammenarbeit, multiperspektivische 
Ansätze und nachhaltige Strategien. 

Minor ist schon seit vielen Jahren ein anerkannter und wichtiger Player bei 
der Einwanderung und Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Mit der großen Erfahrung in den Bereichen Arbeit, Beratung und 
Angebote für geflüchtete Menschen hat Minor seine Expertise und Knowhow 
auch in den Job-Turbo eingebracht. Damit wurde nicht nur die wissenschaft-
liche Begleitung des Job-Turbos kontinuierlich sichergestellt; Minor war 
gleichzeitig der Türöffner für andere strategische Netzwerkpartner und 
verstärkte unter anderem den engen Schulterschluss zum IQ Netzwerk. 
Minor hat im gesamten Prozess des Job-Turbos als Plattformgeber für 
Austauschformate mit verschiedenen organisationsübergreifenden Dienst-
stellen eigene Veranstaltungen und Events angeboten, bei denen die 
Arbeitsagenturen und Jobcenter eingebunden wurden und ihre Erfahrungen 
in großer Runde teilen konnten. Für dieses Engagement, für die fachliche 
Unterstützung und die Begleitung der Dienststellen möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken.

Die Teilnahme an den Workshops und anderen Formaten war für die Arbeits-
agenturen und Jobcenter freiwillig; das unterstreicht nochmal den Mehrwert 
der Angebote von Minor für die Dienststellen. Die Beteiligung der gemeinsa-
men Einrichtungen und der zugelassenen kommunalen Träger hat sicherge-
stellt, dass sich unabhängig von der Trägerschaft alle einbringen können. Die 
durch den Job-Turbo angestoßenen Lern- und Veränderungsprozesse 
innerhalb von Jobcentern und Arbeitsagenturen im Hinblick auf die Arbeits-
marktintegration von geflüchteten Menschen sollen nun verstetigt und 
Beispiele Guter Praxis transferiert werden – auch über den Job-Turbo hinaus. 
Daher ist diese Veröffentlichung der Handreichung von großer Bedeutung. 
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Die Umsetzung des Job-Turbos hat mindestens zwei große Lernelemente 
aufgezeigt. Der Ansatz vom „Einstieg zum Aufstieg“ ist ein vielversprechen-
der Schritt in die richtige Richtung. Mit parallelen Prozessen kann Zeit 
gewonnen und am Ende dennoch ein gutes Ergebnis erzielt werden, nämlich 
die nachhaltige Arbeitsmarktintegration. Darüber hinaus hilft eine enge 
Vernetzung, um gemeinsam an einem Strang bei der Integration von geflüch-
teten Menschen zu ziehen. Jede Partnerinstitution kann für sich allein nur 
ein Puzzleteil bedienen. Gemeinsam können wir das gesamte Bild mit allen 
Puzzleteilen erleben. Damit unterstützen wir geflüchtete Menschen, sich in 
unserem Land mit der Vielzahl an Behörden und Ansprechpartnern zu 
orientieren und ebnen den Weg in eine schnelle und nachhaltige Integration 
in Arbeit. Jede erfolgreich integrierte Person ist für Deutschland ein Stück 
mehr gelebte Willkommenskultur und ein Erfolg für uns als Gesamtgesell-
schaft. Dazu müssen öffentliche Institutionen, Unternehmen, die geflüchte-
ten Menschen selbst sowie Netzwerke, Beratungseinrichtungen oder die 
Communities ihren Teil beitragen. 

Ich danke allen Beteiligten bei Minor sowie den Kooperationspartnerinnen 
und Unterstützerinnen für ihr großes Engagement, ihre Expertise und ihre 
Haltung. Möge diese Publikation ein Ausgangspunkt für viele weitere 
gemeinsame Schritte sein.

Beste Grüße

Ihr Daniel Terzenbach

Vorstand Regionen der 
Bundesagentur für Arbeit
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1.  Einleitung

Vor zwei Jahren, im Oktober 2023, 
führte die Bundesregierung die In-
itiative des Job-Turbos ein, um die 
Arbeitsmarktintegration von geflüch-
teten Menschen in Deutschland voran-
zubringen. Die Initiative folgt auf die 
Aufnahme von Geflüchteten aus der 
Ukraine mit einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) in den Rechtskreis des 
Sozialgesetzbuches (SGB) II im Juni 
2022. Der Job-Turbo zielt allerdings 
nicht nur auf Geflüchtete aus der Uk-
raine ab, sondern auf alle anerkann-
ten Geflüchteten, die Leistungen nach 
dem SGB II erhalten, unter anderem 
diejenigen aus den acht Hauptasyl-
herkunftsländern (TOP 8)1. Die Bun-
desregierung ernannte in diesem Kon-
text für einen befristeten Zeitraum 
(18.10.2023 bis 31.07.2024) einen 
Sonderbeauftragten für die Integrati-
on von geflüchteten Menschen in den 
Arbeitsmarkt (im Folgenden “Son-
derbeauftragter”), zudem wurde eine 
Vielzahl von Maßnahmen unter an-
derem seitens der Arbeitsverwaltung 
initiiert und Aktivitäten von und mit 
Arbeitsmarktakteur*innen im ganzen 
Land durchgeführt. 
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1 Die Asylherkunftsländer (TOP8) umfassen die nichteuropäischen Länder, aus denen  
in den Jahren 2012 bis Anfang 2015 die meisten Asylerstanträge gestellt wurden:  
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. Aus Gründen der 
Vergleichbarkeit bleibt das Aggregat unverändert (Terzenbach 2024: 155).



lifikation entspricht (SVR 2025: 127).
 Die Initiative des Job-Turbos 
hat zum Ziel, Geflüchtete mit grund-
ständigen Deutschkenntnissen durch 
Förderung und Beratung frühzeitig 
in Arbeit zu integrieren. Begleitend 
zur Berufstätigkeit sollen dann Wei-
terbildung und damit verbunden 
beruflicher Aufstieg vorangetrieben 
werden. Um diese Ziele zu errei-
chen, orientiert sich der Job-Turbo 
an drei Phasen der Integration: Pha-
se I dient der Orientierung und dem 
grundständigen Spracherwerb. In 
dieser Phase soll geprüft werden, 
ob ein Anerkennungsprozess eines 
Berufs- oder Hochschulabschlusses 
gestartet wird. Phase II beinhaltet 
die Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder 
einer selbstständigen Tätigkeit. Der 
Job-Turbo soll dabei insbesondere 
den Übergang von Phase I zu Pha-
se II beschleunigen. In Phase III soll 
schließlich die Beschäftigung sta-
bilisiert, der Spracherwerb vertieft 
sowie Weiterentwicklung und Qua-
lifizierung ermöglicht werden. Auf 
diese Weise sollen Geflüchtete zü-
gig eine Arbeit aufnehmen können, 
ohne zuerst jahrelang Deutschkurse 
zu besuchen und Anerkennungsver-
fahren zu durchlaufen. Gleichzeitig 
sollen jedoch durch weitergehenden 
Deutscherwerb und Qualifizierung 

bzw. Anerkennung eine „potenzialad-
äquate“ (BA 2024a: 7) bzw. „berufs-
adäquate“ (ebd.) Einmündung in den 
Arbeitsmarkt erfolgen. Im Idealfall 
erfolgt die Arbeitsmarktintegration 
demnach sowohl zügig als auch nach-
haltig. Umgesetzt wird der Job-Turbo 
unter anderem mit der fachlichen 
Weisung 202401004 der BA (2024a).
 Der im November 2024 ver-
öffentlichte Erfahrungsbericht des 
Sonderbeauftragten der Bundes-
regierung für die Integration von 
geflüchteten Menschen in den Ar-
beitsmarkt (im Folgenden “Erfah-
rungsbericht”), zeigt erste Erfolge, 
Hürden und Erfahrungen auf, die in 
eine Vielzahl von Handlungsempfeh-
lungen münden, um auch langfristig 
die Rahmenbedingungen für die Ar-
beitsmarktintegration von geflüchte-
ten Menschen zu verbessern. Der Er-
fahrungsbericht bietet demnach eine 
Diskussionsgrundlage für Weiterent-
wicklungen im Bereich der Arbeits-
marktintegration von Geflüchteten. 
Dabei zeigt er, neben der Vielschich-
tigkeit der Herausforderungen, auch 
einzelne erfolgreiche Ansätze auf. 
 Mit dem Ziel, Jobcentern und 
Agenturen für Arbeit einen Raum 
für den Austausch von Erfahrun-
gen und Praxisansätzen zu bieten, 
begleitete die Fachstelle Einwan-
derung und Integration im Förder-
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programm IQ - Integration durch 
Qualifizierung (IQ Netzwerk)2 
im Zeitraum zwischen Februar 2024 
und Juni 2025 interessierte Dienst-
stellen im Rahmen eines kooperati-
ven Kompetenz- und Transferpro-
zesses3. Im Fokus standen dabei der 
fachliche Austausch und das wech-
selseitige Lernen. Hierbei wurde 
deutlich, dass die Umsetzung des 
Job-Turbos je nach Region und sich 
daraus ergebenden Bedarfen und 
Herausforderungen vor Ort unter-
schiedlich erfolgt bzw. gelingt. Die 
Fachstelle Einwanderung und Integ-
ration stützt sich mit ihrem Vorgehen 
auf bisherige Prozesse und Untersu-
chungen, die sie mit Jobcentern und 
Agenturen für Arbeit mit Unterstüt-
zung der Stabstelle der Beauftragten 
für Chancengleichheit am Arbeits-
markt (BCA) durchführte. Dazu zäh-
len der Transferprozess „Arbeitsm-
arktintegration von Migrantinnen“4 
sowie Fallstudien zur Arbeitsmarkt-
integration von Migrantinnen (Frit-
sche et al. 2020; Fritsche et al. 2021) 
bzw. Frauen mit Fluchterfahrung 
(Pallmann et al. 2019).
 Der Kompetenz- und Transfer-
prozess wurde eng mit der Stabstel-
le des Sonderbeauftragten und dem 

Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) abgestimmt und um-
fasste zwei Phasen. Im Rahmen der 
sogenannten Analysephase fanden 
im Jahr 2024 mehrere Austauschfor-
mate statt, deren Ergebnisse in den 
Erfahrungsbericht des Sonderbeauf-
tragten (Terzenbach 2024) einflos-
sen. Die vorliegende Praxishandrei-
chung bündelt nun die Erkenntnisse 
aus einer Reihe an Workshops (Juni 
2024 bis Juni 2025), die im Rahmen 
der sogenannten Lernphase stattfan-
den. Dabei standen die Erfahrungen 
der Jobcenter (gemeinsame Einrich-
tungen [gE] und zugelassene kom-
munale Träger [zkT]) und Agenturen 
für Arbeit mit der Umsetzung des 
Job-Turbos im Mittelpunkt, wobei der 
Fokus auf Beispielen Guter Praxis und 
deren Umsetzbarkeit aus der Perspek-
tive der beteiligten Einrichtungen lag. 
Hierfür wurden zu von den Teilneh-
menden selbst festgelegten Schwer-
punktthemen innovative Formate 
aus der Praxis vorgestellt und deren 
Transferierbarkeit auf andere Ein-
richtungen bzw. Regionen bewertet. 
Anders als im Erfahrungsbericht (Ter-
zenbach 2024) ging es in dem Kompe-
tenz- und Transferprozess nicht um 
die generelle Bewertung der Erfolge 

2 Siehe: https://minor-kontor.de/fachstelle-einwanderung-und-integration/ 
(25.09.2025).
3 Siehe: https://minor-kontor.de/kompetenz-und-transferprozess/ (25.09.2025).
4 Siehe: https://minor-kontor.de/transferprozess-arbeitsmarktintegration-von- 
migranti nnen/ (25.09.2025).

https://minor-kontor.de/fachstelle-einwanderung-und-integration/ 
https://minor-kontor.de/kompetenz-und-transferprozess/
https://minor-kontor.de/transferprozess-arbeitsmarktintegration-von-migrantinnen/
https://minor-kontor.de/transferprozess-arbeitsmarktintegration-von-migrantinnen/


des Job-Turbos, sondern vor allem um 
die Sammlung, Bewertung und den 
Transfer von im Rahmen des Job-Turbos 
entwickelten Ansätzen und Formaten.
 Der Prozess lebte in erster Linie 
von der aktiven Beteiligung der Ein-

richtungen, die die Themen setzten 
und Erfahrungen sowie Einschätzun-
gen zur Transferbarkeit der vorge-
stellten Ansätze teilten. Dabei wurde 
wie folgt vorgegangen:

12 Innovative Ansätze zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten

1.
Sammlung und Kategorisierung von 
Fragestellungen und Schwerpunkt-
themen sowie Ansätzen Guter  
Praxis dazu, die aus dem Kreis der  
teilnehmenden Einrichtungen  
im Rahmen einer virtuellen Auftakt-
veranstaltung eingereicht werden.

2.

Auswahl transferfähiger Ansätze, 
Instrumente und Modelle zur 
Vorstellung und Diskussion in 
einer Reihe von Workshops

3.
Durchführung von fünf virtuellen 
Transferworkshops im Zeitraum 
zwischen November 2024 und Juni 2025 
zu folgenden Schwerpunktthemen: 

4.

Kontinuierliche  
Dokumentation der  
Ergebnisse→   Innovative Formate zur →   Zusammenarbeit, 

Vermittlung in Arbeit und Kooperationen und 
Kooperationen mit Netzwerke, u. a. mit 
Arbeitgebenden, u. a. zum Kommunen, Kammern, 
Jobeinstieg Arbeitgebenden, Beratungs-

stellen und migrantischen 
→   Zusammenarbeit Communities
zwischen den Jobcentern 
und dem Arbeitgeber-Service →   Arbeitsmarktintegration 
(AG-S) im Rahmen des von Frauen aus den 
Job-Turbos Asylherkunftsländern (T OP8)

→   Erfahrungen mit dem →   Ressourcenschonende  
Job-Berufssprachkurs Betreuung von Geflüchteten 
(Job-BSK) und berufsbeglei- und Nachhaltigkeit
tenden (Weiter-)Bildungs-
angeboten 



Kontinuierliche  
Dokumentation der  
Ergebnisse

	  
    
  

  
    
 





     
  

  


    

    



   
   
  
  
 


 
   


 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Guter Praxis wurden elf Ansätze aus 
Jobcentern und Agenturen für Arbeit 
ausgewählt.
 Zum Abschluss des Prozesses 
führte die Fachstelle Einwanderung 
und Integration am 11.09.2025 eine 
Fachtagung zum Thema „Arbeitsm-
arktintegration von Geflüchteten“ 
durch, an der 150 Mitarbeitende aus 
der BA, den Regionaldirektionen so-
wie Jobcentern (gE und zkT), Agen-
turen für Arbeit, Ministerien und 
weitere Arbeitsmarktakteur*innen 
teilnahmen.5 
 Im folgenden Abschnitt werden 
die Ansätze Guter Praxis anhand von 
fünf verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten dargestellt. Den An-
fang bilden innovative Formate zur 
Vermittlung in Arbeit und Koopera-
tionen mit Arbeitgebenden (Kapitel 
2.1). Darauf folgt ein Blick auf die Zu-
sammenarbeit zwischen Jobcentern 
und dem AG-S der Agenturen für Ar-
beit (Kapitel 2.2), die sich im Rahmen 
des Job-Turbos teilweise intensiviert 
hat. Phase III des Integrationsprozes-
ses steht im Mittelpunkt des Kapi-
tels 2.3, das sich berufsbegleitenden 
(Weiter-)Bildungsangeboten widmet. 
Kapitel 2.4 beschäftigt sich mit der 
Frage, wie der strategische Auf- und 
Ausbau von Netzwerken und Koope-
rationen mit Akteur*innen außerhalb 
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5 Siehe: https://minor-kontor.de/fachtagung-arbeitsmarktintegration-von- 
gefluechteten/ (03.11.2025).

https://minor-kontor.de/fachtagung-arbeitsmigration-von-gefluechteten/ 


der Arbeitsverwaltung besser gelin-
gen können. Im letzten Kapitel (2.5) 
steht die Zielgruppe der geflüchteten 

Frauen aus den Asylherkunftsländern 
(TOP8), die durch den Job-Turbo bis-
her kaum erreicht wurde, im Fokus.
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2. Thematische Schwerpunkte

2.1. Innovative Formate zur  
Vermittlung in Arbeit und  
Kooperationen mit Arbeitgebenden
 
Menschen mit Fluchterfahrung 
brauchen im Vergleich zu anderen 
Zuwanderungsgruppen teilweise 
deutlich länger, um in – gute – Arbeit 
zu kommen, also nicht nur in sozial-
versicherungspflichtige Beschäfti-
gung, sondern auch auf höhere An-
forderungsniveaus, in unbefristete 
Beschäftigungsverhältnisse und in 
mittlere Verdienste oberhalb des 
Niedriglohnbereichs (Brücker et al. 
2024). Der Job-Turbo hat eine ge-
stiegene Kontaktdichte zur Zielgrup-
pe in Jobcentern mit sich gebracht; 
verbunden mit dem Auftrag, die Ko-
operation mit Partnern aus der Wirt-
schaft zu intensivieren (BA 2024a: 
7). Vor diesem Hintergrund erproben 
die Jobcenter und Agenturen für Ar-
beit in Ergänzung zu den klassischen 
Vermittlungsaktivitäten innovative 
Formate, um gezieltere Angebote für 
die Zielgruppe zu schaffen. Dies ist 
im Job-Turbo explizit vorgesehen und 
bereits in den letzten Jahren von der 
BA pilotiert worden, beispielsweise 
im Zuge des Modellprojekts „Mach es 
einfach“6. Dabei sollten ausgewählte 

Agenturen für Arbeit unter Beteili-
gung ihrer Mitarbeitenden Verände-
rungen in ihren Vermittlungsprozes-
sen initiieren. Mit Maßnahmen, wie 
einem internen Bürokratieabbau, 
wurde insbesondere eine stärkere 
Nachhaltigkeit bei der Stellenbeset-
zung erreicht, während sich die An-
zahl der erfolgreich besetzten Stellen 
tendenziell negativ entwickelte. Im 
darauf basierenden Forschungsbe-
richt begründeten die Autor*innen 
dies mit einem Zielkonflikt zwischen 
quantitativer Zielerreichung und 
qualitativen Prozessveränderungen 
(Freier et al. 2017) und empfehlen 
u. a. die Gestaltung freiwilliger und 
kompetenzbasierter Innovationspro-
zesse, um die Belastung für Mitarbei-
tende zu verringern.
 Beispielsweise machten Job-
center und Agenturen für Arbeit in 
der initialen Phase des Job-Turbos 
im November 2023 die Erfahrung, 
dass Formate mit mehreren hundert 
Teilnehmenden nur in vereinzelten 
Fällen in eine Beschäftigung münde-
ten, da Arbeitnehmende und Arbeit-
gebende aufgrund fehlender Voraus-
wahl und unspezifischen Charakters 
einer solchen Jobmesse häufig nicht 
gut zusammenpassten. Daraufhin 
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6 Siehe: https://iab-forum.de/category/dossier/ba-projekt-mach-es-einfach/ 
(25.09.2025).

https://iab-forum.de/category/dossier/ba-projekt-mach-es-einfach/ 


stellten einige am Prozess beteilig-
te Einrichtungen auf spezifischere 
Formate um, für die die Teilnehmen-
den beider Seiten gezielt ausgewählt 
werden, um die Passgenauigkeit und 
Effizienz zu verbessern. Der Wechsel 
zu gezielteren Formaten führt dazu, 
dass sowohl die Bedürfnisse der ar-
beitssuchenden Geflüchteten als auch 
die Anforderungen der Unternehmen 
besser berücksichtigt werden kön-
nen und die Erfolgsquote aufgrund 
dessen deutlich erhöht wird.
 Die folgenden Beispiele illustrie-
ren, wie durch spezifisch auf die Be-
darfe der Zielgruppen ausgerichtete 
Formate, eine effektivere Integration 
von Arbeitssuchenden, insbesondere 
Geflüchteten, in den Arbeitsmarkt er-
reicht werden kann. Wichtig ist hier-
bei, flexibel auf die Herausforderun-
gen des Arbeitsmarkts zu reagieren 
und neben der klassischen Arbeitsver-
mittlung auch alternative Methoden 
immer wieder weiterzuentwickeln.

Enge Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und Institutionen
Die Praxisbeispiele zeigen, dass For-
mate, die gemeinsam mit Partnerbe-
trieben geplant und durchgeführt wer-
den – wie etwa Bewerber*innentage
– nicht nur die Passgenauigkeit zwi-
schen Bewerber*innen und Unterneh-
men erhöhen, sondern auch adminis-
trative Hürden im Vorfeld abbauen. 
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Einblicke in die Praxis

Stellenbörse für geflüchtete Frauen aus der  
Ukraine: Jobcenter Vogtland (gE)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Mit Stellenbörsen als unterstützende Alternative zur eigenverantwortlichen 
Stellensuche richtet sich das Jobcenter Vogtland gezielt an geflüchtete 
Frauen aus der Ukraine. Dafür werden in einem geeigneten Raum im 
Jobcenter Stellenangebote nummeriert und auf Deutsch sowie in der 
Muttersprache der arbeitssuchenden Frauen ausgehängt. Die Bewerberinnen 
werden, während sie sich die Angebote anschauen und eine Auswahl treffen, 
von einer Integrationsfachkraft begleitet und zu Themen wie Kinderbetreu-
ung und Mobilität beraten. Für Arbeitgebende entsteht zunächst kein 
Aufwand, da die Stellen nur ausgehangen werden. Um möglichst passende 
Stellen anbieten zu können, sprechen Betriebsakquisiteur*innen vorab 
gezielt Arbeitgebende an, um sie für die Beschäftigung von geflüchteten 
Frauen zu gewinnen. 
 Der Erfolg der Stellenbörse hängt von dieser guten Abstimmung mit 
Arbeitgebenden im Vorfeld ab, um eine tatsächliche Offenheit für den 
Personenkreis sicherzustellen, sowie von einer Fokussierung auf bestimmte 
Branchen und einer damit verbundenen sorgfältigen Vorauswahl der Bewer-
berinnen. Zeitversetzte Einladungen der Bewerberinnen gewährleisten eine 
individuelle Begleitung. Auf den Besuch der Stellenbörse folgen häufig sich 
daraus ergebende Nachfolgeaktivitäten, wie z. B. Praktika, begleitete 
Vorstellungsgespräche oder eine gezielte Sprachförderung. Seitens des 
Jobcenters Vogtland wird insbesondere die Kombination aus Stellenangebo-
ten, aus denen die Teilnehmenden im Unterschied zu Vermittlungsvorschlä-
gen selbst auswählen konnten, und die Begleitung der Auswahl durch eine 
Integrationsfachkraft empfohlen, da auf diese Weise direkt auf Nachfragen 
und Bedarfe der arbeitssuchenden Frauen eingegangen werden kann.

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Aus dem Kreis der beteiligten Jobcenter und Agenturen für Arbeit kam die 
Rückmeldung, dass der Ansatz grundsätzlich mit einem überschaubaren 
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Aufwand bundesweit und „inhouse“ umsetzbar wäre und in die Integrations-
prozesse vor Ort eingebunden werden kann, auch in Kooperation mit 
regionalen Netzwerkpartner*innen wie z. B. der Wirtschaftsförderung zur 
Fachkräftegewinnung. Herausforderungen bei der Umsetzung seien die Über-
setzung und Aufbereitung der Stellenangebote für die Zielgruppe sowie die 
Mitwirkung der Unternehmen. 

Zielgruppenspezifische Ansätze und 
regionale passende Ansätze  
Je nach Region variieren sowohl die 
Zusammensetzung der Zielgrup-
pe von Geflüchteten als auch die 
Arbeitsmarktbedarfe. Damit Vermitt-
lungsformate wirksam umgesetzt 
werden können, ist eine entspre-
chende Anpassung an die regionalen 
Gegebenheiten entscheidend für die 
Wirksamkeit. Gibt es in einer Region 
etwa überproportional viele geflüch-
tete Frauen, lohnt sich ein Angebot 
extra für diese Zielgruppe. Ist festzu-
stellen, dass unter den geflüchteten 
Menschen in der Region besonders 
viele Personen mit Qualifikationen 
aus einer bestimmten Branche leben, 
dann ergeben branchenspezifische 
Angebote Sinn.
 Zudem müssen sich die Ansätze 
an den Strukturen und Bedarfen der 
Unternehmen vor Ort orientieren. 
Beispielsweise eignen sich für länd-
liche Regionen mit möglicherweise 
wenigen großen Arbeitgebenden an-
dere Formate als für ländliche Regio-
nen ohne große Arbeitgeber, die vor 
allem von kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen geprägt sind. Um 
passgenaue Formate entwickeln zu 
können, empfiehlt sich deshalb eine 
fundierte Analyse des regionalen Ar-
beitsmarktes. 
 Es kristallisiert sich als wesent-
licher Erfolgsfaktor die gezielte Vor-
auswahl der Teilnehmenden heraus, 
weshalb Bewerber*innen und Unter-
nehmen bereits im Vorfeld passgenau 
aufeinander abgestimmt werden soll-
ten – etwa in Bezug auf Sprachkennt-
nisse, Qualifikationen und gewünsch-
te Beschäftigung. So erhöht sich durch 
passgenaue Formate, wie branchen-
spezifische Bewerber*innentage, 
Job-Speed-Datings oder individuelle 
Beratungstage, die Chance auf eine 
erfolgreiche Vermittlung (Knapp et 
al. 2017).
 Weitere Vorteile eines kleinfor-
matigen Settings sind die sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten der per-
sönlichen Ansprache und Interakti-
on. So sind z. B. Sprachmittlung und 
muttersprachliche Begleitung, die 
dabei unterstützen, dass Unterneh-
men und Bewerber*innen sich auf 
Augenhöhe begegnen können, einfa-
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cher einzubinden. Dies fördert den 
Vertrauensaufbau auf beiden Sei-
ten, was insbesondere für Menschen 
mit Fluchterfahrung von Bedeutung 
ist. Niedrigschwellige Kontaktmög-
lichkeiten und eine vertrauensvol-
le Kommunikation beugen zudem 

Missverständnissen vor.
Letztlich ist jedoch weniger die Grö-
ße des Veranstaltungsformats ent-
scheidend als vielmehr eine gute Vor-
bereitung und ein auf die Bedarfe der 
Bewerber*innen und Unternehmen 
zugeschnittenes Format.

Einblicke in die Praxis

Bewerbertage für geflüchtete Menschen:  
Arbeitgeber-Service der  
Agentur für Arbeit Augsburg

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Im Mai 2024 führte das Jobcenter Augsburg zusammen mit dem AG-S der 
Agentur für Arbeit Augsburg einen Bewerbertag für geflüchtete 
Ukrainer*innen in einer Großwäscherei durch. Auch die Planung der Veran-
staltung erfolgte gemeinsam: während der AG-S das Unternehmen akqui-
rierte, traf eine Mitarbeiterin des Jobcenters die Vorauswahl geeigneter 
Bewerber*innen. 
 Im Rahmen des Bewerbertages stellte die Großwäscherei ihre Tätigkeits-
felder vor. Unterstützt wurde sie dabei durch einen ukrainischen Mitarbeiter, 
der zur Überwindung sprachlicher Barrieren übersetzte. Anschließend 
fanden Einzelgespräche mit interessierten Bewerber*innen statt. Aus 40 
Teilnehmenden gingen 15 Bewerbungen hervor, von denen zwei Personen 
eingestellt werden konnten.7 
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Arbeit Augsburg, unter anderem daran, dass die Bewerberinnen nicht über die für die 
Arbeitsstelle nötige Mobilität und/oder Kinderbetreuung verfügten.



 Aktivitäten im Rahmen des Job-Turbos, bei denen auf eine Vorauswahl 
verzichtet und auf größere Formate gesetzt wurde, zeigten zumeist weniger 
Wirkung. 
 Aufgrund des Erfolges des Formats besuchte im November 2024 der 
damalige Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Arbeitsmarktinte-
gration von Geflüchteten, Daniel Terzenbach, die Großwäscherei, um sich  
vor Ort ein Bild zu machen (Zimmermann 2024). Weitere Bewerbertage mit 
Unternehmen aus anderen Branchen, u. a. Pflege und Hotellerie, sind 
geplant. Bei der Akquise von Unternehmen werden diese auch stets über 
Fördermöglichkeiten informiert, die ihnen im Falle einer Beschäftigung zur 
Verfügung stehen könnten. Diese Möglichkeiten sind teilweise nicht bekannt.

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten? 
Am Transferprozess beteiligte Jobcenter und Agenturen für Arbeit identifi-
zierten mit Blick auf den Bewerbertag unter anderem folgende Aspekte, die 
im Falle einer Umsetzung vor Ort zu berücksichtigen wären: 
 

→ Die Vorauswahl der Teilnehmer*innen ist ihrer Meinung nach einfach 
umzusetzen, wobei auch die Verfügbarkeit (Vollzeit oder Teilzeit) mit 
geklärt werden sollte. Schwieriger sei es, geeignete Unternehmen zu 
finden, die ausreichend groß und zugleich offen für die Beschäftigung 
von Geflüchteten sind. 

→ Idealerweise sollte auch ein*e Muttersprachler*in im Betrieb vor-
handen sein, um Fragen der Bewerber*innen beantworten zu können. 
Alternativ sollten Dolmetscher*innen eingebunden werden. 

→ Die Ergebnisse des Formats zu sichern und die Daten der 
Bewerber*innen und Unternehmen zu pflegen, erfordert zeitliche und 
personelle Ressourcen, die entsprechend eingeplant werden müssen. 

Politische und strategische  
Einbettung nutzen
Die Gewinnung geeigneter Unterneh-
men stellt sich oftmals, insbesondere 
in strukturschwächeren oder länd-

lich geprägten Regionen, als Hürde 
dar. Gezielte Ansprache- und Akti-
vierungsstrategien, beispielsweise 
durch die Einbindung politischer 
Entscheidungsträger*innen und regi-
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onaler Netzwerke oder die Entwick-
lung von Pilotprojekten, zeigen dies-
bezüglich positive Effekte. So kann 
die Einbettung von Formaten in poli-
tisch-strategische Entwicklungen vor 
Ort ein Hebel zur Gewinnung von Un-
ternehmen für die Beschäftigung von 
Geflüchteten sein. Die Verknüpfung 
mit der bundesweiten Strategie des 
Job-Turbos bietet Sichtbarkeit und 
politische Aufmerksamkeit. Zudem 
sendet die aktive Einbindung kom-
munaler Akteur*innen, wie Stadtver-
waltungen, Integrationsbeauftragten 
oder kommunalpolitischen Gremien, 
ein deutliches Signal an die regionale 
 

Wirtschaft und Öffentlichkeit: Inte-
gration in Arbeit wird als gemein-
schaftliche Aufgabe verstanden und 
unterstützt. 
 Entscheidend dabei ist, Erfolgs-
geschichten sichtbar zu machen – 
beispielsweise durch Presseberichte, 
soziale Medien oder öffentliche Ver-
anstaltungen. Die Kommunikation 
erfolgreicher Beispiele kann ande-
re Arbeitgebende motivieren, sich 
ebenfalls zu engagieren und trägt zur 
positiven Wahrnehmung und nach-
haltigen Verankerung lokaler Ar-
beitsmarktintegration vor Ort bei. 

 
Einblicke in die Praxis

Job-Event „Arbeit in Arbeit bringen“:  
Jobcenter Wartburgkreis (gE)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt? 
Mit dem Ziel, mehr Unternehmen für die Beschäftigung von Geflüchteten 
insbesondere im südlichen, stärker ländlich geprägten Wartburgkreis zu ge-
winnen, schlossen sich das Jobcenter Wartburgkreis, die Stadt Bad Salzungen 
und die Agentur für Arbeit Thüringen Südwest zusammen, um gemeinsam 
ein Job-Event zu organisieren, das aus zwei kombinierten Elementen be-
stand: 

❶ Einer Podiumsdiskussion, bei der erfolgreiche Beispiele von drei Arbeit-
gebenden mit geflüchteten Beschäftigten vorgestellt wurden, wobei eine 
der Angestellten aus ihrer Perspektive berichtet. Der Schwerpunkt der 
Diskussion lag auf den strukturellen Besonderheiten und den Chancen 
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der Region, insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen 
Entwicklung. Dieser Teil der Veranstaltung richtete sich vorrangig an 
Unternehmen aus der Region.

❷ Einem Job-Speed-Dating, im Anschluss an die Diskussion, mit elf Unter-
nehmen aus Branchen wie z. B. Bau, Reinigung, Gastronomie, Verkehr 
und Verwaltung. Demgegenüber standen 100 Bewerbende aus drei 
Rechtskreisen (SGB II, SGB III und SGB VIII), die speziell für diesen Teil  
der Veranstaltung eingeladen wurden. Dabei konnten erste Kontakte 
geknüpft werden. Zudem fand eine Orientierung auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt und ein Austausch über sowie die Anbahnung von Beschäf-
tigungsmöglichkeiten statt. 

Die Veranstaltung kombinierte Praxisbeispiele, Netzwerkmöglichkeiten und 
konkrete Schritte in Form des Speed-Datings. Zudem sendete die Veranstal-
tung durch die Beteiligung der Kommune ein klares (kommunal-)politisches 
Signal für die Beschäftigung von Geflüchteten.  
 Das Format wurde im Mai 2025 auf den nördlichen Wartburgkreis 
ausgeweitet und in Kooperation mit der Stadt Eisenach und relevanten 
Netzwerkpartner*innen durchgeführt. Im Februar 2025 fand zudem ein  
„Job-Jugendevent“ statt, das junge Erwachsene insbesondere mit Migrati-
onshintergrund aus den Rechtskreisen SGB II und SGB III als Zielgruppe  
hatte. Die Spezialisierung auf diese Zielgruppe erwies sich als zielführend,  
da Arbeitgebende auf diese Weise gezielter angesprochen werden konnten  
und Ausbildung und Orientierung in der Region im Mittelpunkt standen. 

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten? 
Laut des Jobcenters Wartburgkreis hat sich bei der Umsetzung insbesonde-
re die Zusammenarbeit mit den kommunalen Partner*innen als erfolgreich 
erwiesen, da der organisatorische Aufwand und die notwendigen Ressourcen 
so auf mehrere Schultern verteilt werden können. Demnach ist ein solches 
Format vor allem mit einem Kooperationspartner, z. B. einem regionalen 
Wirtschaftsverband, denkbar. Um Arbeitgebende für ein solches Format zu 
gewinnen, empfiehlt es sich, diese über bestehende Unternehmensnetz-
werke und Formate anzusprechen. 
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Die vorgestellten Ansätze zeigen, wie 
durch gezielte und innovative Forma-
te die Vermittlung von Geflüchteten 
in Arbeit verbessert werden kann. 
Um die Qualität und Wirksamkeit der 
Vermittlungsformate dauerhaft zu si-
chern, ist eine systematische Nacher-
fassung der Ergebnisse erforderlich. 
Hierfür eignen sich eine strukturierte 
Datenpflege und Ergebnissicherung 
sowie die Rücksprache mit den teil-
nehmenden Kund*innen und Arbeit-
gebenden. So zeigt die Praxis, dass 
die Verbindlichkeit der Kund*innen 
hinsichtlich der Teilnahme an ent-
sprechenden Formaten, u. a. Jobmes-
sen und Bewerber*innentagen, nicht 

immer gegeben ist. Um dem entge-
genzuwirken, haben sich zeitversetz-
te Einladungen, eine persönliche An-
sprache sowie Erinnerungen per SMS 
oder Telefonkontakt als wirkungsvolle 
Maßnahme zur Erhöhung der Teilnah-
mequote bewährt. 
 Die Maßnahmen sind dann be-
sonders wirksam, wenn eine enge 
Abstimmung zwischen den verschie-
denen Strukturen der Arbeitsverwal-
tung, insbesondere der Jobcenter mit 
dem AG-S der Agenturen für Arbeit, 
besteht. Die Frage, wie solche Ko-
operationen gestärkt werden können, 
rückt im nächsten Kapitel in den Mit-
telpunkt.
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2.2. Zusammenarbeit zwischen 
Jobcentern und Arbeitgeber-Service 
der Agentur für Arbeit stärken
 
Zum Erreichen der Ziele des Job-Tur-
bos, insbesondere dem Einstieg in 
den Arbeitsmarkt in Phase II und den 
beschäftigungsbegleitenden Qualifi-
zierungs- und Berufssprachkursan-
geboten in Phase III, ist die verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Jobcen-
tern und AG-S notwendig. Dies sieht 
zum einen die Weisung zum Job-Tur-
bo (BA 2024a) vor, zum anderen stell-
te sich das Thema Zusammenarbeit 
von Jobcentern und Agenturen für 
Arbeit in der Auftaktveranstaltung 
des Kompetenz- und Transferpro-
zesses als eines der Themen heraus, 
zu denen das größte Austausch-In-
teresse bestand. Im folgenden Kapi-
tel werden diesbezügliche Beispiele 
Guter Praxis vorgestellt und daraus 
abgeleitete Tipps und Empfehlungen 
für die Praxis formuliert.
 Die Zusammenarbeit zwischen 
Jobcentern und AG-S wird von den 
beteiligten Einrichtungen unter ande-
rem deswegen so häufig als relevan-
tes Thema benannt, da es in dem Feld 
in den letzten Jahren – ähnlich wie bei 
innovativen Vermittlungsformaten 
(siehe Kapitel 2.1) – Initiativen und 
Vorschläge für Veränderung gab, die 
in der Praxis, je nach Einrichtung und 
Bedarfen vor Ort, allerdings differen-
ziert umgesetzt werden. So wurden 

beispielsweise Jugendberufsagentu-
ren eingerichtet, um zielgerichteter, 
arbeitgeberorientiert und mit einem 
Fokus auf bestimmte Zielgruppen, in 
dem Fall junge Menschen, die Ver-
mittlung in Arbeit und Ausbildung 
sowie das Matching zwischen Arbeit-
gebenden und Bewerber*innen zu 
verbessern. Zwar arbeiten Jobcen-
ter und AG-S in unterschiedlichen 
Rechtskreisen, für Arbeitgebende ist 
dies jedoch nicht von Interesse, wie 
die Weisung zur zukunftsorientierten 
Ausrichtung der Arbeitgeber-Arbeit 
(BA 2025b) feststellt. Auch der Erfah-
rungsbericht des Sonderbeauftragten 
legt dar, dass die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass Arbeitgebende Geflüchte-
te beschäftigen, wenn eine persönli-
che Empfehlung durch eine Vermitt-
lungsfachkraft oder generell eine 
assistierte Vermittlung stattgefunden 
hat (Terzenbach 2024: 79). Um pas-
sende Bewerber*innen für Arbeitge-
bende und passende Arbeitgebende 
für Bewerber*innen identifizieren 
zu können, braucht es demnach eine 
gelungene Abstimmung bzw. Zusam-
menarbeit zwischen dem zuständi-
gen AG-S und dem Jobcenter. Zwar 
gibt es an vielen Orten einen gemein-
samen AG-S der Jobcenter (gE) und 
Agenturen für Arbeit, jedoch ergibt 
sich daraus nicht zwangsläufig eine 
gute Zusammenarbeit. 
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Durch Zusammenarbeit die  
Effektivität der Vermittlung erhöhen
Eine erfolgreiche Vermittlung durch 
gemeinsame Angebote des AG-S und 
des Jobcenters gelingt insbesondere 
dann, wenn die Kooperation nicht 
nur formell vereinbart, sondern ver-
bindlich gestaltet und klar struktu-
riert ist. Von Relevanz ist hierfür eine 
eindeutige Aufteilung der Rollen und 
Aufgaben. Zudem müssen Ressour-
cen gezielt eingesetzt werden und 
die Bereitschaft bestehen, die Zusam-
menarbeit und die gemeinsamen An-
gebote regelmäßig zu evaluieren und 
weiterzuentwickeln. Auf diese Weise 
werden Doppelstrukturen vermie-

den, gleichzeitig bleiben die Zustän-
digkeiten innerhalb der Rechtskreise 
bestehen.
 Gerade bei der rechtskreisüber-
greifenden Zusammenarbeit zeigt 
sich, dass Investitionen in die Vorbe-
reitung und Abstimmung unterein-
ander essenziell für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit sind. Durch das Zu-
sammenführen von Wissen und Kom-
petenzen aus Jobcenter und AG-S der 
Agenturen für Arbeit, wie beispiels-
weise für die Auswahl von geeigneten 
Bewerber*innen bzw. Unternehmen, 
können deutlich passgenauere Ver-
anstaltungsformate angeboten und 
durchgeführt werden. 

Einblicke in die Praxis

Arbeitsgruppe „Münchner Branchenblick“:  
Jobcenter München (gE) und  
Agentur für Arbeit München

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Im Februar 2024 startete erstmals die Taskforce Job-Turbo, bestehend aus 
Mitarbeitenden des Arbeitgeber-Service im SGB II und SGB III, die die 
Arbeitsmarktintegration durch Vermittlungsangebote und berufsbegleitende 
Deutschkurse (Phase II) vorantreiben sollte. Die Taskforce diente dabei als 
Schnittstelle für die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit. Umgesetzt 
wurden Formate wie z. B. assistierte Vermittlungen, Career Days, branchen-
spezifische und In-House-Börsen sowie qualifizierende Projekte mit Arbeit-
gebenden.
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Im Januar 2025 wurde die Taskforce zur Arbeitsgruppe „Münchner Branchen-
blick“ weiterentwickelt, ein gemeinsames Veranstaltungsformat von Jobcen ter 
und Agentur für Arbeit. Ziel war es, durch branchenspezifische Bewerbertage 
sowohl gezieltere Angebote für Bewerber*innen als auch passgenauere 
Matching-Vorschläge für Unternehmen zu ermöglichen. Phase II (Vermittlung 
und berufsbegleitender Deutscherwerb) bleibt dabei weiterhin das zentrale 
Ziel, gleichzeitig rücken jedoch die Stabilisierung, Qualifizierung und der 
Ausbau von Beschäftigung (Phase III) stärker in den Fokus.  
 Die Arbeitsgruppe versteht sich als pragmatisches, effizientes Koopera-
tionsformat, das Bewerber*innen beider Rechtskreise in den Blick nimmt. 
Aufgaben sind u. a. Bedarfs- und Angebotsanalysen, Terminabsprachen, die 
Einbindung relevanter Branchen sowie eine enge Nachverfolgung.  
 Die Umsetzung erfolgt durch branchenspezifische Bewerbertage mit 
ein bis drei Arbeitgebenden und bis zu 50 vorausgewählten Bewerber*innen.  
Die Mitarbeitenden des Arbeitgeber-Service begleiten die Bewerbungsge-
spräche, beraten zu Fördermöglichkeiten und sorgen für eine gezielte 
Nachhaltung. Damit gelingt ein Format von überschaubarem Ressourcenein-
satz mit hoher Vermittlungswirkung, wie die Ergebnisse im Folgenden zeigen: 
 Seit Mai 2024 wurden 30 Branchenblicke durchgeführt (Stand: Sep-
tember 2025). Dabei fanden 928 individuelle Beratungen statt und insgesamt 
117 Integrationen im SGB II wurden erreicht. Die Rückmeldungen von 
Arbeitgebenden waren durchweg positiv und voll des Lobes für die effiziente 
Organisation, das Engagement der Mitarbeitenden und die Qualität der 
Bewerber*innen. 

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Das Feedback auf das Angebot und die Ergebnisse zeigen, dass sich mit dem 
Fokus auf eine Branche die Wahrscheinlichkeit eines Matchings zwischen 
Arbeitgebenden und Bewerber*innen erhöht. Dies bestätigen auch andere 
Einrichtungen, die ähnliche Angebote mit Branchenfokus umsetzen. 
 Dass sich der Mehraufwand, der mit der Einbindung von Mitarbeiten-
den des AG-S in die Bewerbungsgespräche und der Vorauswahl von teil-
nehmenden Bewerber*innen und Unternehmen verbunden ist, lohnt, zeigen 
die erfolgreichen Vermittlungsergebnisse.
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Absprachen zwischen Jobcenter und 
AG-S der Agentur für Arbeit effektiv 
gestalten
Die Gestaltung guter Schnittstel-
len zur Abstimmung zwischen Job-
centern und Agenturen für Arbeit 
stellt einen zentralen Hebel dar, um 
die Planung und Durchführung von 
Vermittlungsangeboten zwischen 
Arbeitgebenden und -suchenden 
wirksamer und zielgerichteter zu ge-
stalten. In Folge des Job-Turbos wur-
den an vielen Stellen Arbeitsgruppen, 
Taskforces, Koordinierungskreise 
oder ähnliche Formate eingeführt, 
um sich zwischen den beteiligten 
Einrichtungen, insbesondere Job-
centern und AG-S, abzustimmen. 
Die Erfahrungen, u. a. basierend auf 
gemeinsam durchgeführten Vermitt-
lungsformaten (siehe Kapitel 2.1), 
zeigen, dass Abstimmungen und Ar-
beitsteilung zu größeren Erfolgen bei 
der Vermittlung führen. In der Praxis 

erschweren allerdings die institutio-
nelle Trennung und die gesetzlichen 
Zuständigkeiten eine koordinierte 
Umsetzung. Arbeitsgruppen an den 
Schnittstellen können zu einem re-
gelmäßigen Austausch zu Bedarfen, 
geplanten Maßnahmen und regiona-
len Entwicklungen genutzt werden, 
ohne dabei die Zuständigkeiten der 
Rechtskreise zu überschreiten. Dabei 
zeigt sich, dass formalisierte, aber 
pragmatisch und ressourcenscho-
nend gestaltete Kooperationsforma-
te, wie regelmäßige Jour-Fixe-Ter-
mine, Arbeitsgruppen oder interne 
Koordinator*innen, besonders gut 
funktionieren. Auch wenn diese in 
der Regelmäßigkeit wie sie zum Start 
des Job-Turbos eingerichtet wurden 
langfristig nicht umgesetzt werden, 
so bewirken sie häufig langfristige 
und nachhaltige strukturelle Verän-
derungen in der Zusammenarbeit der 
Akteur*innen.

 
 
Einblicke in die Praxis

Job-Turbo Taskforces:  
Agentur für Arbeit Aschaffenburg und  
Jobcenter im Agenturbezirk Aschaffenburg

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird bzw. wurde umgesetzt?
Die Agentur für Arbeit Aschaffenburg und die Jobcenter im Agenturbezirk 
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(Landkreis Aschaffenburg, Stadt Aschaffenburg und Landkreis Miltenberg) 
haben im Zug des Job-Turbos zwei Taskforces eingerichtet: eine auf Fach-
kräfte- und eine auf Führungsebene: 

→ Die monatlich tagende Taskforce für Führungskräfte setzte sich aus 
einer Geschäftsführung oder Bereichsleitung, einer Teamleitung  
aus den Jobcentern im Agenturbezirk, einer Teamleitung aus den 
Vermittlungsteams der Agentur und Mitgliedern aus der Taskforce für 
Fachkräfte zusammen. Zu ihren Aufgaben gehörten die strategische 
Planung und Abstimmung von Angeboten. Weiterhin analysierte die 
Taskforce die Stellen-Bewerber-Relation für bestimmte Zielgruppen und 
reflektierte die Ergebnisse der Veranstaltungen und Formate. 

→ Die zweiwöchentlich tagende Taskforce für Fachkräfte setzte sich aus 
Mitarbeiter*innen des gemeinsamen Arbeitgeber-Service und der 
Jobcenter im Agenturbezirk zusammen. In regelmäßigen, virtuellen 
Besprechungen wurden die zentralen Themen wie Bewerbertage, 
Jobmessen, Betriebsbesuche und OnSite-Büros besprochen. 

Die Taskforces wurden inzwischen eingestellt, allerdings haben sich aus der 
Taskforce für Fachkräfte regelmäßig stattfindende sog. „Tandemgespräche“ 
zwischen Mitarbeitenden der Jobcenter und des AG-S der Agentur für Arbeit 
Aschaffenburg entwickelt. Die kurzfristig eingeführten Arbeitsgruppen bzw. 
Taskforces haben somit dazu geführt, dass eine langfristig besser abgestimm-
te rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit stattfindet.

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Die umsetzenden Akteur*innen weisen darauf hin, dass die Einführung  
von Arbeitsgruppen oder Taskforces zwar zunächst zusätzliche Kapazitäten 
bindet, die von den Mitarbeitenden kurzfristig häufig on-top ausgeübt 
werden müssen. Auch wenn dies mittel- und langfristig in dieser Intensität 
nicht weiterzuführen ist, entstehen aus der anlassbezogenen Zusammenar-
beit im Kontext des Job-Turbos nachhaltig wirkende Strukturen der verbes-
serten Zusammenarbeit.

Ein weiterer, wesentlicher Aspekt 
der Zusammenarbeit liegt in der 

ressourcenschonenden und strate-
gischen Organisation gemeinsamer 
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Prozesse. Während die Abstimmung 
von Aufgaben und die Wirksamkeit 
gemeinsamer Aktivitäten häufig im 
Vordergrund steht, zeigt die Praxis, 
dass auch die Art und Weise, wie Pro-
zesse geplant und strukturiert wer-
den, einen Unterschied macht. Gera-
de vor dem Hintergrund begrenzter 
Personal- und Finanzressourcen ist 
es notwendig, Angebote möglichst 
gut planbar und mit überschaubarem 
Aufwand wiederholbar zu gestalten. 
Werden Prozesse von Beginn an 
aufeinander abgestimmt, können 

Doppelstrukturen vermieden und 
vorhandene Ressourcen zielgerich-
teter eingesetzt werden. Dazu gehört 
auch, dass gemeinsame Planungsin-
strumente entwickelt werden, etwa 
regionale Strategie- oder Handlungs-
papiere, die sowohl kurzfristige Be-
darfe als auch längerfristige Integra-
tionsziele abbilden. Auf diese Weise 
entstehen Strukturen, die nicht nur 
aktuelle Vermittlungen erleichtern, 
sondern auch eine nachhaltige Wei-
terentwicklung der Zusammenarbeit 
sichern.

 
 
Einblicke in die Praxis

Strategische Zusammenarbeit zwischen  
Jobcenter und Arbeitgeberservice:  
Jobcenter Waldshut (zkT)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Die Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter Waldshut und dem Arbeit-
geber-Service fokussiert sich auf die erfolgreiche Integration von Geflüchte-
ten in den ersten Arbeitsmarkt. Dabei erfolgt in einem ersten Schritt eine 
Analyse des Kund*innenstamms bzgl. der Erwerbsfähigkeit sowie des 
Arbeitsmarkts im Hinblick auf Branchen mit Personalbedarf. Gleichzeitig wird 
nach passenden Standorten für Gruppeninformationsveranstaltungen 
gesucht, bei der die Wohnorte geflüchteter Personen und die Entfernung zu 
Jobcenter-Standorten berücksichtigt werden. Personen mit den vermeintlich 
besten Integrationschancen werden vom Arbeitgeber-Service zu individuel-
len Beratungen eingeladen, wobei Profile erstellt und realistische Arbeits-
marktangebote vorgestellt werden. Für arbeitsmarktbereite Teilnehmende 
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werden Netzwerke mit Arbeitgebenden aufgebaut, Infomappen zur besseren 
Vorbereitung der Termine für die Kund*innen bereitgestellt und bei Bedarf 
eine Begleitung zu Vorstellungsgesprächen organisiert. Zur einfacheren 
Orientierung auf dem Arbeitsmarkt der Region wird zudem die Plattform 
„JobZENTRALE für den Landkreis Waldshut und Umgebung“8 vorgestellt. 
Bewerbertage und individuelle Kontaktmöglichkeiten mit Unternehmen 
runden das Angebot ab. Dies wird ergänzt durch die Entwicklung eines 
Strategiepapieres, das langfristige Planungen und Verbesserungen hinsicht-
lich der Zusammenarbeit der Akteur*innen ermöglicht.

Durch die Kooperation mit der Agentur für Arbeit werden die Vermittlungs-
bemühungen deutlich intensiviert. Der AG-S informiert Unternehmen  
über den Job-Turbo und die Zuständigkeit des Jobcenters. Sie werden aktiv 
angesprochen und über regionale Plattformen wie die Homepage der 
„Fachkräfteallianz Südwest“9 mit wichtigen Informationen und Unterstüt-
zungsangeboten versorgt.

Laut dem Jobcenter Waldshut zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die 
enge Zusammenarbeit mit dem AG-S zu kurzen Wegen, gebündelten Infor-
mationen und der flexiblen Einbindung von Beratungen führt, was schnelle 
und zielgerichtete Vermittlungen ermöglicht. Dennoch besteht Potenzial,  
die Organisation von Bewerbungstagen und Vermittlungsmessen durch die 
Agentur für Arbeit weiter auszubauen, um die Vermittlungschancen zusätz-
lich zu optimieren.

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Als übertragbare Formate, die vom Jobcenter und der Agentur für Arbeit 
gemeinsam umgesetzt werden können, empfiehlt das Jobcenter Waldshut 
besonders die Gruppeninformationsveranstaltungen, die am besten  
dort durchgeführt werden sollten, wo viele geflüchtete Menschen leben.  
Dies ermöglicht eine effiziente Bündelung von Ressourcen insbesondere  
in Regionen, wo die Wege länger sind. Sinnvoll ist zudem ein gemeinsames 
Strategiepapier, dass als Grundlage für die Zusammenarbeit der 
Akteur*innen dient, um stets das gemeinsame Ziel vor Augen zu haben.

8 Siehe: www.jobzentrale-waldshut.de (02.10.2025).
9 Siehe: https://www.fachkraefteallianz-suedwest.de/ (02.10.2025).
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Die Beispiele verdeutlichen, wie 
durch abgestimmte Prozesse und 
gemeinsame Formate von Jobcen-
ter und AG-S Geflüchtete besser und 
nachhaltig in Arbeit vermittelt wer-
den können. Wie nach dem ersten 
Einstieg in den Arbeitsmarkt auch 

der Aufstieg in eine qualifikationsad-
äquate Beschäftigung ermöglicht, Be-
schäftigungsverhältnisse stabilisiert 
und weitere berufliche Perspektiven 
eröffnet werden können, zeigt das 
folgende Kapitel.
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2.3. Berufsbegleitende (Weiter)
Bildungsangebote 
 
Um sich „wo möglich und sinnvoll“ 
(BA 2024a: 3) zu Fachkräften wei-
terzuentwickeln, nachdem erste Er-
fahrungen im Job gesammelt wur-
den, brauchen geflüchtete Menschen 
häufig Unterstützung. Ein besonde-
res Augenmerk des Job-Turbos liegt 
deshalb, neben dem zügigen Einstieg 
in den Arbeitsmarkt, auf der langfris-
tigen Stabilisierung der Beschäfti-
gung, wobei der berufsbegleitenden 
(Weiter-)Qualifizierung eine zentrale 
Rolle zukommt.
 Bei den beteiligten Akt eur*innen 
steht diese bisher jedoch noch zu 
wenig im Fokus (Terzenbach 2024: 
103). So finden Beratungen zu be-
rufsbegleitenden Qualifizierungen 
durch die Arbeitsverwaltungen nur 
selten statt. Arbeitgebenden sind 
Unterstützungsangebote sowie För-
der- und Weiterbildungsmöglich-
keiten nur eingeschränkt bekannt 
(ebd.), wobei hier im Vergleich zum 
Jahr 2024 eine, zum Teil deutliche 
Verbesserung festzustellen ist (BA 
& DGFP 2025: 26). Zudem fehlt ein 
geregelter Prozess, um Personen an 
Beratungsinstitutionen, wie die Be-
rufsberatung im Erwerbsleben, zu 
verweisen, wenn sie aufgrund einer 
Beschäftigungsaufnahme im Helferbe-
reich aus dem Leistungsbezug fallen. 
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werden, das bzw. die hierzu ein Bei-
spiel Guter Praxis vorstellen wollte. 
Begründet wurde dies vor allem mit 
mangelnden Erfahrungen in diesem 
Bereich. Der Fokus des Workshops 
wurde deshalb auf den Austausch 
der beteiligten Einrichtungen zu dem 
Themenkomplex und sich daraus er-
gebenden Fragestellungen gelegt. Da-
bei ging es, basierend auf den Ausfüh-
rungen hierzu im Erfahrungsbericht, 
insbesondere um Erfahrungen der 
Beteiligten mit der Berufsberatung 
im Erwerbsleben (BBiE), dem Job-
Berufssprachkurs (Job-BSK), berufs-
begleitenden Qualifizierungen sowie 
der Erstellung und Nutzung von Ent-
wicklungs- und Kooperationsplänen. 
 Aus den Rückmeldungen der Teil-
nehmenden ergibt sich folgendes Bild:
 
Die Berufsberatung im Erwerbsle-
ben konnte sich bislang aus Sicht der 
beteiligten Häuser noch nicht als 
Ansprechpartner für die Jobcenter 
etablieren. Koordinierte Absprachen 
zwischen beiden Akteur*innen 
finden bisher kaum statt. Vielmehr 
wird die BBiE seitens der Teilneh-
menden als eine Art Sonderform 
zwischen Arbeitsvermittlung und 
AG-S wahrgenommen, die „schwer 
zu fassen und im täglichen Geschäft 
schwer zu integrieren“ ist. Zum  
Teil werden digitale Wege genutzt, 
um auf die Beratungsangebote und 
Möglichkeiten der BBiE hinzuweisen 

bzw. diese zu bewerben, z. B.  
in Form von Anschreibaktionen an 
bereits in den Arbeitsmarkt inte-
grierte Kund*innen sowohl aus den 
Asylherkunftsländern (TOP8) als 
auch der Ukraine. Diese blieben 
bisher jedoch ohne nennenswerte 
Resonanz. 
 Ebenfalls kaum Erfahrungen 
gibt es seitens der teilnehmenden 
Einrichtungen mit dem Job-BSK,  
da dieses Instrument vor Ort bisher 
wenig angeboten wird. Zurückge-
führt wird das aus Sicht der Teilneh-
menden des Workshops vor allem 
auf die verstreuten Einzelbedarfe 
der Arbeitgebenden, durch die 
häufig nicht genügend Kursteilneh-
mende zusammenkommen. Das 
stellt insbesondere in Flächen-
landkreisen ein Problem dar. Dazu 
kommt, dass viele der regionalen 
Sprachkursträger aufgrund fehlender 
Wirtschaftlichkeit – insbesondere  
im Kontext unsicherer Sprachkursfi-
nanzierung – keine diesbezüglichen 
Angebote zur Verfügung stellen, 
obwohl diese vor allem für kleine 
und kleinste Betriebe benötigt 
werden, die aktuell kaum über 
alternative Möglichkeiten verfügen. 
Die zentrale Zuständigkeit für die 
Job-BSK liegt beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
weshalb die Handlungsmöglichkeiten 
der Jobcenter hier begrenzt sind. 
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Beschäftigungsqualifizierungen  
werden von den Teilnehmenden des 
Workshops als bürokratisch über-
frachtet, insbesondere aufgrund 
fehlender Digitalisierung, wahrge-
nommen. Zudem werden sie ihrer 
Erfahrung nach für die Qualifizierun
von Migrant*innen bisher kaum 
genutzt, was vor allem auf fehlende 
Sprachkenntnisse zurückgeführt 
wird. Eine Einrichtung gibt an, 
aktuell zumindest die Personen zu 
sichten, die integriert, aber hilfe-
bedürftig sind, um zu eruieren, ob 
eine Weiterbildung möglich ist.  
Erste Rückmeldungen sind jedoch 
auch hier, dass das Sprachniveau  
der betreffenden Personen häufig 
nicht ausreicht, um an einer Beschäf-
tigungsqualifizierung teilzunehmen. 

Entwicklungs- und Kooperations-
pläne, die dazu dienen sollen, auch 
nach Beschäftigungsaufnahme eng 
an den Kund*innen dran zu bleiben, 
sind aus Sicht der Teilnehmenden 
nicht ausreichend bekannt. Zwar 
wird zum Teil versucht, zumin  dest 
bei den Personen, die für die 
ausgeübte Tätigkeit eigentlich 
überqualifiziert sind, den Aspekt der 
beruflichen Weiterentwicklung  
im Auge zu behalten. In der Regel 
geben die Jobcenter laut eigener 
Aussage jedoch in dem Moment, in 
dem die Kund*innen eine Beschäf-
tigung aufnehmen, mit Ausnahme 

g 

von Teilzeitbeschäftigten und 
so genannten Aufstocker*innen, an 
den AG-S ab. In die weitere Beglei-
tung der Menschen sind sie deshalb 
kaum involviert, was aus Sicht der 
Teilnehmenden auch an mangelnden 
personellen Ressourcen seitens  
der Jobcenter und unterschiedlichen 
Zuständigkeiten liegt. Einzelne 
Einrichtungen geben an, Arbeitge-
bende proaktiv zu kontaktieren,  
um weitere Unterstützung an-
zubieten. Die Resonanz darauf ist 
jedoch eher gering: „Aufwand  
und Nutzen stehen nicht im Verhält-
nis“ so einer der Teilnehmenden. 
Das trifft insbesondere dann zu, 
wenn die Vermittlung in geringquali-
fizierte Tätigkeit erfolgt, in der eine 
persönliche Weiterentwicklung der 
Beschäftigten seitens der Arbeitge-
ber nicht vorgesehen ist. 

 Die Rückmeldungen der Teilneh-
menden des Workshops bestätigen die 
Erkenntnisse des Erfahrungsberichts 
zu Phase III des Job-Turbos (Terzen-
bach 2024: 91ff.): Die langfristige Sta-
bilisierung der Beschäftigung durch 
berufsbegleitende Angebote findet 
bisher kaum statt und spielt in den 
Einrichtungen aktuell keine große Rol-
le. Um das zu ändern, müssten neben 
einer Erweiterung und Anpassung der 
Angebote an die tatsächlichen Bedarfe 
vor allem Zuständigkeiten geklärt und 
Verantwortliche klar benannt werden. 
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So könnten bestehende Anreizsysteme 
weiterentwickelt werden, damit nicht 
mehr nur die Vermittlung geflüchteter 
Menschen in Arbeit zählt und seitens 
der Jobcenter entsprechend abgebil-
det werden kann, sondern auch oder 
besonders die Stabilisierung der Be-
schäftigung durch berufsbegleitende 
Beratungs- und (Weiter-)Qualifizie-
rungsangebote. Möglich wäre dies 
durch die Einführung einer spezifi-
schen Quote, ähnlich der Integrati-
onsquote. Auf diese Weise wäre eine 
Aufnahme der Kund*innen in die Be-
rechnungsgrundlage der Betreuung 
über die Beschäftigungsaufnahme 
hinaus möglich und würde den Job-
centern die Möglichkeit geben, dafür 
auch entsprechend mehr Ressourcen 
einplanen zu können. 
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Einblicke in die Praxis

(Stufenweise) Qualifizierung von geflüchteten 
Personen in der Helfertätigkeit: Regionaldirekti-
on Rheinland-Pfalz-Saarland und das Regionale 
Integrationsnetzwerk IQ in Rheinland-Pfalz

Um Geflüchtete besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren und wenn möglich 
zu Fachkräften weiterzuentwickeln, arbeitet das Regionale Integrationsnetz-
werk IQ in Rheinland-Pfalz seit April 202511 eng mit fünf Agenturen für Arbeit 
und den dazugehörigen Jobcentern im Bezirk der Regionaldirektion Rhein-
land-Pfalz-Saarland zusammen. Eine Zielgruppe des gemeinsamen Vorhabens 
sind Job-Turbo-Kund*innen mit ausländischem Berufsabschluss, die bereits 
auf dem Arbeitsmarkt in Helfertätigkeit integriert wurden oder noch einen 
Arbeitsplatz suchen.12 
 Ziel ist es, Job-Turbo Kund*innen bezüglich ihrer Fähigkeiten und 
Qualifikationen in ihrem aktuellen Betrieb schrittweise weiterzuentwickeln, 
um so die Beschäftigung zu stabilisieren und ggf. die Hilfebedürftigkeit  
zu beenden. Die Identifikation möglicher Kund*innen erfolgt dabei über die 
Mitarbeitenden der Jobcenter sowie über den Arbeitgeber Service in  
einem Beratungsgespräch. Sofern diese an einer stufenweisen Qualifizierung 
interessiert sind, geben die Jobcenter diese Information an die zuständige 
Agentur für Arbeit weiter, z. B. den AG-S oder die BBiE. Voraussetzung dafür 
ist das vorliegende Einverständnis der Kund*innen, das im internen Vermitt-
lungs-, Beratungs- und Informationssystem (VerBIS) als allgemeiner Vermerk 
mit dem Betreff „Einverständnis JT Phase III“ dokumentiert wird. Zudem wird 

11 Den Auftakt zur Umsetzung des Vorhabens bildete ein Workshop zur Konzeptent-
wicklung im September 2024, der von der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland 
angestoßen und an dem der AG-S, die BBiE, das Jobcenter und das Regionale Integrati-
onsnetzwerk IQ in Rheinland-Pfalz beteiligt waren. Dies zeigt deutlich, dass die Zeit bis 
zum offiziellen Start eines Vorhabens aufwendig sein kann und teilweise Hürden zu über-
winden sind. Die für den Partizipations- und Überzeugungsprozess benötigte Zeit sollte 
jedoch unbedingt einkalkuliert und berücksichtigt werden.
12 Eine weitere Zielgruppe des Vorhabens, auf die an dieser Stelle nicht näher einge-
gangen wird, sind Personen, die noch nicht in Arbeit sind, aber vom Jobcenter identifiziert 
und an die Qualifizierungsbegleitung verwiesen werden.
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eine Zustimmung des Arbeitgebers benötigt. 
 Um eine stufenweise Qualifizierung bei Beschäftigten erfolgreich 
durchführen zu können, erfolgt nach der Abstimmung mit dem Arbeitgeber 
eine zeitnahe, abgestimmte Beratung durch die Qualifizierungsbegleitung,  
die BBiE und den AG-S. Auf diese Weise werden Kund*innen und Arbeitgeber 
schnellstmöglich eingebunden und über die Vorteile der stufenweisen 
Qualifizierung informiert. 
 Dabei werden u. a. Anpassungsqualifizierungen, die ggf. über Beschäf-
tigtenqualifizierung durchgeführt werden können, sowie mögliche teilweise 
Freistellungen für berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen (zum 
Beispiel bei Förderung über das IQ Netzwerk) besprochen. Unterstützung bei 
der stufenweisen Weiterentwicklung erfolgt dabei durch die Qualifizierungs-
begleitung des IQ Netzwerks. Diese lässt zum jetzigen Zeitpunkt einen 
größeren Spielraum für Förderungen zu, um Maßnahmen zu finanzieren, die 
nicht durch das Instrumentarium des SGB II bzw. SGB III abgedeckt werden 
können, zum Beispiel nicht nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung (AZAV) zertifizierte Maßnahmen.  
 Der zuständige AG-S wiederum identifiziert im Rahmen seiner Arbeits-
marktberatung aktiv Betriebe, in denen Geflüchtete mit abgeschlossenem 
Berufsabschluss in Helfertätigkeiten beschäftigt sind und versucht, die 
Betriebe für die (Weiter-)Qualifizierung dieses Personenkreises aufzuschlie-
ßen. Bei Einverständnis des Arbeitgebers sowie des*der Beschäftigten erfolgt 
die Einschaltung der BBiE und der Qualifizierungsbegleitung des IQ Netz-
werkes im Rahmen einer gemeinsamen Beratung, bei der mögliche Qualifi-
zierungsziele und Maßnahmen besprochen werden.

 
Nachgefragt bei Dr. Ralf Sänger,  
Koordinator des Regionalen Integrations-
netzwerkes IQ in Rheinland-Pfalz

Was ist aus Ihrer Sicht nötig, damit ein solches Vorhaben in der Praxis erfolgreich 
umgesetzt werden kann?
In einem ersten Schritt ist die Abstimmung zwischen dem Jobcenter und  
der Agentur für Arbeit zu internen Prozessen und Schnittstellen, u. a. die 
 Einbindung des AG-S und der BBiE, wichtig. Basierend darauf kann die 
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gemeinsame Abstimmung mit der zuständigen Qualifizierungsbegleitung 
erfolgen, in deren Rahmen konkrete Prozesse erarbeitet und Fördermög-
lichkeiten besprochen werden. Hierbei muss u. a. geklärt werden, wie genau 
die Einschaltung der Qualifizierungsberatung durch das Jobcenter bzw. die 
Agentur für Arbeit und die Terminabstimmung erfolgen, wer seitens Qua-
lifizierungsberatung bzw. der Arbeitsverwaltung verantwortlich ist und 
welche Organisationseinheiten wann an welchen Tandembesprechungen 
bzw. weiteren Austauschformaten teilnehmen. 
 Auch wenn dieser dem eigentlichen Vorhaben vorgeschaltete Prozess 
für alle beteiligten Seiten aufwändig ist, sollte darauf nicht verzichtet 
werden, da eine erfolgreiche Tandemarbeit der involvierten Akteur*innen 
nur durch eine enge und transparente Abstimmung im Vorfeld möglich ist.

Was sind die zentralen Bedingungen, damit geflüchtete Personen in Helfertätig-
keiten von diesem Angebot profitieren? 
Es braucht die Bereitschaft und Möglichkeiten der Jobcenter und des AG-S, 
den Personenkreis zu identifizieren. Zudem müssen die Arbeitgebenden 
bereit sein, die betreffenden Personen für eine Qualifizierung freizustellen. 
Das ist nicht immer selbstverständlich, da diese häufig in (berufsfremde) 
Helfertätigkeiten vermittelt wurden. Eine Weiterqualifizierung könnte dazu 
führen, dass die Arbeitnehmer*innen im Anschluss einen anderen  
Arbeitsplatz suchen und auch finden, was nicht unbedingt im Interesse ihres 
aktuellen Arbeitgebers sein muss. 

Nur mithilfe von berufsbegleiten-
den Qualifizierungsangeboten kann 
das langfristige Ziel einer mög-
lichst „potenzialadäquaten“ oder 
qualifikations adäquaten Beschäfti-
gung von geflüchteten Menschen er-
reicht werden. Die vorherigen Aus-
führungen machen jedoch deutlich, 
dass dies bisher häufig an struktu-
rellen Grenzen oder fehlenden Res-
sourcen und Angeboten scheitert. 
Zur Überwindung der Hürden sollte 
die Zusammenarbeit mit weiteren 

Netzwerkpartner*innen deutlich 
verstärkt werden. Dies gilt nicht nur 
für den Bereich der berufsbegleiten-
den (Weiter-)Qualifizierung, sondern 
auch darüber hinaus. Das folgende 
Kapitel widmet sich daher strategi-
schen Netzwerken und Kooperatio-
nen, mit deren Hilfe die Zusammen-
arbeit zwischen Arbeitsverwaltung, 
weiteren Behörden, Zivilgesellschaft 
und Wirtschaft im Kontext der Ar-
beitsmarktintegration von Geflüch-
teten gefördert und verbessert wird. 
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2.4. Netzwerke und Kooperationen 
nutzen und ausbauen 

Für eine erfolgreiche Integration von 
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt 
müssen zahlreiche Akteur*innen 
effektiv zusammenarbeiten. Hier-
bei geht es nicht nur um die Ebene 
der unterschiedlichen Rechtskreise, 
sondern auch um die Zusammen-
arbeit der Arbeitsverwaltung mit 
Vertreter*innen aus Wirtschaft, Be-
ratungsstrukturen und Communities, 
z. B. über Migrant*innenselbstorga-
nisationen (MSO) (Terzenbach 2024: 
35). Enge Absprachen und Koopera-
tionen zwischen den Beteiligten bil-
den hierfür die nötige Voraussetzung 
(siehe auch Kapitel 2.1 und 2.2). 

Die Arbeitsverwaltung als Teil  
institutioneller Netzwerke vor Ort
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
dass geflüchtete Menschen und Neu-
eingewanderte, die nach Deutschland 
kommen, nicht nur bei der Arbeits-
aufnahme und dem Spracherwerb, 
sondern auch in sozialen Bereichen 
oder der Wohnungssuche Unterstüt-
zung benötigen. Hier können insti-
tutionelle Netzwerke, die entweder 
Angebote bündeln oder bestehende 
Angebote aufeinander abstimmen, 
Abhilfe schaffen. Beispielsweise wird 

13 Zitat einer Podiumsteilnehmerin an der Fachtagung „Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten“ am 11.09.2025 in Berlin.

im Erfahrungsbericht die Einrichtung 
von bundesweiten Willkommenszen-
tren als Anlaufstellen für geflüchtete 
Menschen vorgeschlagen, „in denen 
Akteurinnen und Akteure ‚unter ei-
nem Dach‘ zusammenarbeiten“ (Ter-
zenbach 2024: 115). 
 Häufig hilft bereits eine gute 
Abstimmung der bestehenden Ange-
bote, um koordinierte Prozesse für 
die Zielgruppe aufzusetzen und allen 
beteiligten Akteur*innen transparent 
zu machen, welche Angebote es vor 
Ort gibt und wie diese ineinander-
greifen. Auf diese Weise kann vermie-
den werden, dass Angebote aufgrund 
ihrer Vielzahl und Komplexität nicht 
wahrgenommen werden. 
 Wichtig ist, dass sich Ak-
teur*innen finden, die für die Koor-
dination des Netzwerkes die Verant-
wortung übernehmen, die „sich dafür 
den Hut aufsetzen“. Wer genau diese 
Aufgabe übernimmt, kann je nach 
Konstellation vor Ort unterschied-
lich sein. Eine der zentralen Bedin-
gungen dafür, dass ein Netzwerk 
lebendig bleibt und alle involvierten 
Partner*innen aktiv darin mitarbei-
ten, ist „der Mehrwert, den es für 
jede*n Beteiligte*n haben muss“13. 
Das können aktuelle Informatio-
nen sein, die darüber geteilt werden 
oder auch die Möglichkeit, anderen 
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Akteur*innen eigene neue Angebote 
vorzustellen und diese so in der Re-
gion bekannt zu machen.
Das folgende Beispiel zeigt, wie das 

Zusammenspiel verschiedener Ak-
teur*innen unter der Koordination 
von Arbeitsverwaltung und Kommu-
ne gelingen kann.

 
 
Einblicke in die Praxis

Fachgruppe Arbeit im „Netzwerk Integration 
und Migration“: Zusammenarbeit der Agentur 
für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd, des Jobcenters 
Halle (Saale) und der Stadt Halle (Saale)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Das „Netzwerk Integration und Migration“ der Stadt Halle (Saale) bringt 
verschiedene Akteur*innen der Migrations- und Integrationsarbeit zu-
sammen. Das Netzwerk besteht aus mehreren themenspezifischen Fachgrup-
pen, eine davon ist die Fachgruppe Arbeit. Organisiert und moderiert wird 
diese Fachgruppe durch die Stadtverwaltung (Dienstleistungszentrum 
Integration), die Agentur für Arbeit (Beauftrage für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt) sowie das Jobcenter Halle (Teamleitung Ver mittlung). Gemein-
sam bereiten sie die vierteljährlich stattfindenden Veranstaltungen vor, zu 
denen alle Partner*innen der Migrationsarbeit eingeladen werden, u. a. 
Beratungsstellen, Bildungsträger, Kammern, Migrant*innen organisationen 
sowie Ämter und Behörden. Die Veranstaltung dient als Plattform für 
Austausch und Informationsweitergabe. So können die Akteur*innen hier 
u. a. neue Angebote und Projekte vorstellen, wodurch Transparenz und ein 
gemeinsamer Informationsstand aller Beteiligten gefördert wird. Zudem 
werden aktuelle Herausforderungen im Bereich Migration und Arbeit 
diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Die Fachgruppe Arbeit 
übermittelt daraus ergebende Arbeitspakete an die Steuerungsgruppe des 
Netzwerks, die vom Beauftragten für Migration und Integration der Stadt 
Halle geleitet wird. 
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Die Fachgruppe Arbeit kooperiert anlassbezogen mit den anderen Fach-
gruppen des Netzwerks, insbesondere der Fachgruppe Deutsch, da es viele 
inhaltliche Anknüpfungspunkte gibt, die beteiligten Akteur*innen jedoch  
nicht die gleichen sind (so ist in der Fachgruppe Deutsch u. a. auch das  
BAMF vertreten). 

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Für die Koordination des Netzwerks ist es von Vorteil, wenn zwei bis drei 
Akteur*innen gemeinsam die Steuerung des Netzwerks übernehmen.  
Die nicht unerheblichen personellen und zeitlichen Ressourcen, die es 
braucht, um einen größeren Kreis an Akteur*innen in das Netzwerk einzubin-
den, regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen bzw. Netzwerktreffen 
vorzubereiten und durchzuführen, können auf diese Weise aufgeteilt 
werden. Damit relevante Akteur*innen längerfristig dabeibleiben und sich 
aktiv einbringen, ist zudem wichtig, darauf zu achten, dass sie einen tat-
sächlichen Mehrwert davon haben, Teil dieses Netzwerks zu sein. 
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Anlassbezogene gemeinsame 		            Arbeitstreffen

Abbildung 1: Struktur des Netzwerks für Migration und Integration Stadt Halle (Saale)
Quelle: Stadt Halle (Saale) 2025

Netzwerk für Migration und  
Integration Stadt Halle (Saale)

Forum Migration

Vorbereitungs  ­ 
gremium

Mitglieder: 
DLZ Integration sowie  
Akteure, Ämter/ 
Behörden  
(themen gebunden)





Arbeitstreffen

Akteure:  
Stadtgesellschaft, 
Behörden und Ämter, 
wirtschaftliche und 
politische Vertretungen
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FG Migranten­
organisation

Vorbereitungs  ­ 
gremium

Mitglieder: 
DLZ Integration, Verband 
der Migrantenorga              nisa­
tionen Halle (Saale)  
e.V., Ausländerbeir at der 
Stadt Halle (Saale), 
Migrationsvereine

Arbeitstreffen

Anlassbezogene gemeinsame Arbeitstreffen

Akteure:  
Migrantenorgani­
sationen, ­gruppen, 
­initiativen, ­vereine, 
-verbände, aktive 
Einzelpersonen

FG Arbeit

Vorbereitungs  ­ 
gremium

Mitglieder: 
DLZ Integration, 
Agentur für Arbeit 
Halle (Saale), 
Jobcenter Halle (Saale)

Arbeitstreffen

Akteure:  
Projektträger, 
Beratungsstellen, 
Bildungsträger, 
Kammern, Ämter/
Behörden, Migranten­
organisationen



Anlassbezogene gemeinsame 		            Arbeitstreffen

Steuerungsgruppe

FG Deutsch


Leiter: Beauftragter für 
Migration und Integration

Mitglieder: Integrations
koordinatorInnen sowie 
Behörden/Ämter,  
Migrantenorganisationen  
(themengebunden)

Vorbereitungs  ‑ 
gremium

Mitglieder: DLZ 
Integration, Migrations‑
beratung, gewählte 
Sprachkursträger

Arbeitstreffen

Akteure:  
Integrationskursträger, 
Bildungsträger, 
Projektträger, BAMF, 
Jobcenter, Ämter/
Behörden, Migranten‑
organisationen
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FG Gesellschaft‑ 
liches Leben

Vorbereitungs  ‑ 
gremium

Mitglieder: 
DLZ Integration,  
Fachgruppen‑
mitglieder

Arbeitstreffen

Akteure:  
Behörden/Ämter, 
Träger der Freien 
Jugendhilfe, Projekt‑
träger, Bildungs ‑ 
träger, Migranten‑
organisationen

Ehrenamt und  
Migration

Vorbereitungs  ‑ 
gremium

Mitglieder: 
DLZ Integration, 
Quartiermanager 
(Stadt, Freier Träger), 
Freiwilligenagentur, 
Kirchengemeinde

Arbeitstreffen

Akteure:  
Ehrenamtskoordina‑
toren, Paten, Lotsen, 
Kirchengemeinden, 
Migrantenorganisati‑
onen, aktive Gruppen 
und Initiativen

Anlassbezogene gemeinsame Arbeitstreffen



Durch Kooperationen Beratungs- 
und Veranstaltungsangebote 
stärken
Aufbauend auf guter Netzwerkarbeit 
können sich konkrete Formen der 
Zusammenarbeit ergeben, die die 
Arbeit der Jobcenter und Agenturen 
für Arbeit ergänzen und ausweiten, 
beispielsweise im Bereich der Be-
ratung. Schließlich gibt es eine Viel-
zahl an formellen Einrichtungen, „die 
spezifische (rechtliche, soziale oder 
kulturelle) Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für geflüchtete 
Menschen sowie Migrant*innen an-
bieten“ (Terzenbach 2024: 18). Bei 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Akteur*innen, die außerhalb der kla-
ren Zuständigkeiten der Arbeitsver-
waltung stehen, ist zu berücksichti-
gen, dass diese, insbesondere in der 
Anfangsphase, zeitliche und perso-
nelle Ressourcen bindet. Auf der an-
deren Seite können durch eine gelun-

gene Kooperation auch Ressourcen 
gespart und Dopplungen vermieden 
werden. Dafür lohnt es sich zu prü-
fen, welche Angebote beim Koopera-
tionspartner bereits vorhanden sind 
bzw. ob z. B. Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stehen, die für Beratungster-
mine und/oder gemeinsame Veran-
staltungen genutzt werden können. 
Die Kooperationen niedrigschwel-
lig zu starten und sukzessive auszu-
bauen ist eine gute Möglichkeit, um 
Vertrauen zwischen Behörden und 
nichtstaatlichen Akteur*innen auf-
zubauen und perspektivisch in eine 
formalisierte Form der Zusammen-
arbeit zu überführen, beispielsweise 
durch Kooperationsvereinbarungen 
(Terzenbach 2024: 110).
 Wie die Kooperation eines Job-
centers mit einer Beratungsstelle ge-
staltet werden kann, zeigt das folgen-
de Beispiel Guter Praxis.

 
 
Einblicke in die Praxis

Externe Anerkennungsberatung im Jobcenter: 
Jobcenter Vogtland (gE)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Das Jobcenter Vogtland bietet gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der 
Region und dem dort angesiedelten „Fachinformationszentrum Zuwande-
rung (FiZu)“ eine Anerkennungsberatung in den Räumen des Jobcenters an. 
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Ziel ist es, Geflüchtete frühzeitig bei der Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse zu unterstützen und die damit zusammenhängenden komplexen 
Prozesse zu begleiten und zu verkürzen. Dafür werden monatlich geeignete 
Bewerber*innen (überwiegend aus Berufen des Gesundheitswesens) von 
den Integrationsfachkräften eingeladen. Das Angebot der Anerkennungsbe-
ratung ist bedarfsorientiert, auch mehrfache Beratungen und eine längere 
Begleitung einzelner Fälle ist möglich. Vor der Beratung erfolgt eine Bespre-
chung mit der Anerkennungsberatung. Nach der Beratung wird die Integrati-
onsfachkraft über die nächsten Schritte, z. B. die Einbindung des IQ Netz-
werks, informiert. Gleichzeitig ist das Anerkennungsverfahren eng verknüpft 
mit der Sprachförderung, um das erforderliche Sprachniveau zu erreichen, 
und den Integrationsprozessen des Jobcenters. Eine zielgerichtete Förde-
rung, z. B. aus dem „Vermittlungsbudget“, ist möglich. Die Kooperation trägt 
positiv zur Bindung von Fachkräften an die Region bei. 

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Eine vorherige Abstimmung mit geeigneten Netzwerkpartner*innen, wie 
z. B. der Wirtschaftsförderung, dem IQ Netzwerk, der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) oder der Handwerkskammer (HWK), ist erforderlich. Dabei 
können gerade in Flächenländern weite Anfahrtswege und knappe Ressour-
cen für die Anerkennungsberatung eine Herausforderung darstellen. Der 
Aufwand im Jobcenter ist gering, ein separater Beratungsraum sollte zur 
Verfügung gestellt werden. Die Koordination der Zusammenarbeit, beispiels-
weise durch eine Integrationsfachkraft, ist aus Sicht des Jobcenters Vogtland 
sinnvoll, um gute Abläufe zu schaffen. 

Communities für den Zugang zu und 
den Austausch mit der Zielgruppe 
nutzen
Während Jobcenter und Agenturen 
für Arbeit in der Regel mit diversen re-
gionalen Arbeitsmarktakteur*innen 
vernetzt sind, liegen zur Zusammen-
arbeit mit migrantischen Communi-
ties bisher nur wenig Erfahrungen 
vor. Dabei kann eine Kooperation 

insbesondere mit MSOs sehr hilf-
reich sein, da sie über „direkte Ver-
bindungen zu den migrantischen Ge-
meinschaften“ verfügen (Terzenbach 
2024: 110), was den Zugang zu Men-
schen mit Flucht- bzw. Migrations-
erfahrung deutlich erleichtern kann. 
Zudem kann eine Zusammenarbeit 
zwischen Jobcentern, Agenturen für 
Arbeit und MSOs dazu beitragen, das 
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gegenseitige Vertrauen zu stärken 
und Unterstützungsangebote bzw. 
-maßnahmen bedarfsorientierter zu 
gestalten (BA 2024b).
 Im Zuge des Job-Turbos schloss 
die Zentrale der BA mit dem deut-
schen Handwerkstag, den Wohl-
fahrtsverbänden und ausgewählten 
MSOs jeweils eine Kooperationsver-
einbarung und konzipierte Muster-
Kooperationsvereinbarungen, mit 
deren Hilfe die Zusammenarbeit auf 
lokaler Ebene verbindlich gestaltet 
und verstetigt werden sollen. 
 Je nach regionaler Gegebenheit 
kann sich die Zusammenarbeit mit 
migrantischen Communities unter-
schiedlich darstellen, u. a. da es nicht 
 

überall formalisierte MSOs gibt. Zu-
dem muss, was mit einer MSO für eine 
bestimmte Community funktioniert, 
nicht unbedingt für eine andere Com-
munity gelten. Grundsätzlich sind für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
Rahmenbedingungen nötig, die es so-
wohl der Arbeitsverwaltung als auch 
der jeweiligen MSO ermöglichen, im 
Rahmen ihres Aufgabenbereichs und 
den damit verbundenen Möglichkei-
ten vertrauensvoll zusammenzuar-
beiten. Eine klare Rollen- und Erwar-
tungsklärung im Vorfeld bildet die 
Voraussetzung, um Missverständnis-
sen und Konflikten vorzubeugen bzw. 
aufzufangen.

 
Einblicke in die Praxis

Zusammenarbeit mit Communities: Jobcenter 
Landkreis Esslingen (gE) und Jobcenter im  
Regionalverbund Saarbrücken (gE)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
❶ Jobcenter im Regionalverbund Saarbrücken (gE) 

Das Jobcenter Saarbrücken kooperiert seit Juli 2023 mit dem Verein 
„Ukraine Freunde Saar e. V.“. Gemeinsam organisieren sie Podiumsveran-
staltungen, Arbeitstreffen zum Erfahrungsaustausch, Informations-
veranstaltungen zu Fragen rund um die Arbeitsaufnahme und Recrui-
ting-Veranstaltungen mit Arbeitgebenden. U. a. wurde im April 2024 
eine große Jobmesse organisiert. Der Verein führte ein eigenes Projekt 
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zur Fachkräftegewinnung und Arbeitsmarktintegration ukrainischer 
Geflüchteter („let’s go to work“) durch. Zudem veröffentlichte er auf 
seinen Social-Media-Kanälen einen Podcast, in dem das Jobcenter Fragen 
zum SGB II und anderen arbeitsmarktrelevanten Themen beantwortet. 

❷ Jobcenter Landkreis Esslingen (gE)  
Das Jobcenter Landkreis Esslingen arbeitet seit 2024 mit dem „Deutsch-
Ukrainischen Verein Perspektive Esslingen“ zusammen. Die Kooperation 
kam auf Initiative des Vereins zustande. Der Verein organisiert selbst 
Veranstaltungen für Arbeitssuchende, u. a. zum Arbeitsrecht und zu 
Bewerbungen. Die Zusammen arbeit mit dem Jobcenter wurde im Rahmen 
des Job-Turbos gestartet und hält bis heute an. Einmal pro Quartal finden 
gemeinsame Austausch runden im Jobcenter statt. Dabei werden dem 
Verein u. a. Gesetzesänderungen und andere relevante Informationen 
mitgeteilt, die dieser dann innerhalb der ukrainischen Community 
verbreitet. Auf diese Weise können auch immer wieder Falschinformati-
on, die insbesondere in sozialen Medien kursieren, entgegengewirkt und 
durch die Mitglieder des Vereins korrigiert werden. Der Verein wiederum 
macht Vorschläge für Themen für Informationsveranstaltungen, die 
dadurch an den konkreten Bedarf der Zielgruppe angepasst werden 
können. Zudem bewirbt der Verein Veranstaltungen des Jobcenters wie 
beispielsweise Arbeitgeberevents oder Infoveranstaltungen.

Beide hier vorgestellten Jobcenter arbeiten erfolgreich mit ukrainischen 
Vereinen in ihrer Region im Bereich der Arbeitsmarktintegration zusammen; 
Die Vereine selbst sind sehr aktiv und an einer Zusammenarbeit interessiert, 
in einem Fall ist der Verein selbst auf das Jobcenter zugekommen,  
um eine Kooperation anzuregen. In beiden Fällen werden im Rahmen der 
Zusammenarbeit Informationen in die Communities weitergegeben und 
gemeinsame Infoveranstaltungen oder Podiumsdiskussionen organisiert.  
So können Informationen über Arbeitsstellen, Fördermöglichkeiten und  
rechtliche Neuerungen gestreut und gleichzeitig der Verbreitung von 
Falschinformationen entgegengewirkt werden. Da die Vereine in ihrer 
Community hohes Ansehen genießen, werden Informationen, die über ihre 
Kanäle kommen, wahr- und ernstgenommen. Ebenso wie die Vereine 
Veranstaltungen der Jobcenter bewerben, geben diese umgekehrt hilfreiche 
Angebote der Vereine an ihre Kund*innen weiter. 
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Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
Damit die Zusammenarbeit so erfolgreich wie in den beiden aufgeführten 
Beispielen funktioniert, ist ein Kennenlernprozess, in dem die gegenseitigen 
Erwartungen abgeklärt und die jeweiligen Rollen definiert werden, von 
zentraler Bedeutung. Zudem ist ein regelmäßiger Austausch zwischen beiden 
Akteur*innen nötig, um mit Hilfe des dadurch wachsenden Vertrauens, 
wechselseitiges Verständnis zu fördern und einen Perspektivwechsel zu 
ermöglichen.  
 Die vorgestellten Beispiele zeigen eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
ukrainischen Vereinen. Da diese Kooperation als sehr gewinnbringend für 
beide Seiten wahrgenommen wird, ist eine Ausweitung der Zusammenarbeit 
auf andere migrantische Communities sehr zu empfehlen. In den darge-
stellten Beispielen gibt es jeweils (nur) einen großen Verein, der die ukraini-
sche Community „repräsentiert“. In Regionen, wo es mehrere migrantische 
Vereine gibt, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, müsste die 
Kooperation entsprechend anders gestaltet werden. Möglich ist auch, dass 
manche Vereine einer Zusammenarbeit mit dem Jobcenter eher skeptisch 
gegenüberstehen. In diesem Fall wäre es notwendig, zu Beginn ausreichend 
Zeit aufzuwenden, um ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Zu beachten  
ist zudem, dass Vereine die jeweilige Community nie umfassend „repräsen-
tieren“, und somit immer noch andere Zugänge und Kommunikationswege 
genutzt werden müssen.  
 Die Kooperationen können in unterschiedlichem Umfang und mit 
unterschiedlichem Aufwand durchgeführt werden. Niedrigschwellig wäre die 
Weitergabe von Informationen an die Vereine. Auch Informationsveran-
staltungen ließen sich mit relativ geringem Aufwand organisieren. Größere 
Veranstaltungen und ein regelmäßiger, intensiver Austausch erfordern 
hingegen mehr zeitliche Ressourcen.

Die Betrachtung verschiedener Netz-
werk- und Kooperationsmodelle 
verdeutlicht, dass erfolgreiche Ar-
beitsmarktintegration nur im Zu-
sammenspiel vieler Akteur*innen 
möglich ist. Gleichzeitig profitieren 
nicht alle Zielgruppen gleichermaßen 
von diesen Strukturen. Wie das ab-

schließende Kapitel zeigt, stoßen be-
sonders geflüchtete Frauen aus den 
Asylherkunftsländern (TOP8) bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt noch 
immer auf erhebliche Hindernisse, 
die sowohl struktureller als auch ge-
sellschaftlicher Natur sind.
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2.5. Eine Zielgruppe im Fokus: Ge-
flüchtete Frauen aus den Asylher-
kunftsländern (TOP 8) 
 
Das folgende Kapitel widmet sich ei-
nem Querschnittsthema bzw. einer 
Untergruppe der Zielgruppe des Job-
Turbos: geflüchteten Frauen aus den 
acht wichtigsten Asylherkunftslän-
dern (TOP 8)14. Schaut man im Jahr 
2025 auf die jüngsten Entwicklungen 
der Erwerbsbeteiligung von Geflüch-
teten differenziert nach Geschlecht 
und Herkunftsländern, so zeichnet 
sich ein gemischtes Bild: Während 
sich die Arbeitsmarktbeteiligung 
von geflüchteten Männern und Frau-
en aus der Ukraine sowie von Män-
nern aus den Asylherkunftsländern 
(TOP 8) verbesserte, trifft dies auf 
Frauen aus den Asylherkunftslän-
dern (TOP 8) nicht zu. Bei Frauen und 
Männern aus der Ukraine bleiben 
relative Unterschiede zwischen den 
Integrationsquoten zwar bestehen, 
die Werte haben sich jedoch im Zeit-
verlauf angenähert. Bei Geflüchteten 
aus den Asylherkunftsländern ist der 
„Gender-Gap“ in der Integrations-
quote hingegen nicht nur besonders 
groß, sondern hier ist zudem auch 
keine Annäherung im Zeitverlauf zu 

beobachten (Terzenbach 2024: 136).
Konkret lag im März 2025 die Be-
schäftigungsquote der Zugewander-
ten aus den Asylherkunftsländern 
(TOP 8) bei 46,3 % (Frauen 26,8 %, 
Männer 57,9 %), die derjenigen 
aus der Ukraine bei 33,2 % (Frauen 
31,3 %, Männer 36,2 %) (BA 2025a). 
Während also die Beschäftigungs-
quote bei den Asylsuchenden insge-
samt deutlich höher ist – auch ein Ef-
fekt der längeren Aufenthaltsdauer in 
Deutschland – sind bei dieser Gruppe 
auch die Geschlechtsunterschiede 
größer. Ohne Blick auf das Geschlecht 
zeigt sich im Zeitverlauf eine positive 
Entwicklung: Bei den ukrainischen 
Staatsangehörigen stiegt die Zahl 
der Abgänge aus Arbeitslosigkeit von 
3.267 im September 2023 auf 9.825 
im August 2025, bei Personen aus 
den Asylherkunftsländern (TOP 8) 
im gleichen Zeitraum von 15.140 
auf 18.750. Für die Ukraine sinkt 
der Gender-Gap in der Integrations-
quote von Oktober 2023 bis April 
2025 von 44,7 % auf 30,5 %. Bei den 
Asylherkunftsländern (TOP 8) hinge-
gen vergrößert sich der Unterschied 
im gleichen Zeitraum von 73,9 % 
auf 78,9 % (Terzenbach 2025: 4). 

Förderprogramm IQ 49

14  Die Asylherkunftsländer (TOP 8) umfassen die nichteuropäischen Länder, aus  
denen in den Jahren 2012 bis Anfang 2015 die meisten Asylerstanträge gestellt wurden: 
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. Aus Gründen der 
Vergleichbarkeit bleibt das Aggregat unverändert (Terzenbach 2024: 155).
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die ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt zusätzlich verringert (ebd.).
 Zwar stellt die Initiative des 
Job-Turbos die Gender-Komponente 
nicht in den Mittelpunkt und zielt 
auch nicht spezifisch auf die Erwerbs-
beteiligung von Frauen ab, jedoch 
werden die geschilderten Hürden 
und Herausforderungen, vor denen 
insbesondere Frauen stehen, mittels 
anderer Programme und Maßnah-
men angegangen. Zu nennen wäre 
insbesondere das seit dem Jahr 2022 
über den Europäischen Sozialfond 
Plus (ESF Plus) finanzierte Bundes-
programm „MY TURN - Frauen mit 
Migrationserfahrung starten durch“ 
(MY TURN). Das Programm fördert 
(formal) geringqualifizierte Frauen 
mit eigener Migrationserfahrung und 
einem erhöhten Unterstützungsbe-
darf auf dem Weg in Qualifizierung, 
Ausbildung und (sozialversiche-
rungspflichtige) Beschäftigung oder 
(existenzsichernde) Selbstständig-
keit und hat zum Ziel, einer mögli-
chen Verfestigung der Abhängigkeit 
 
 

von Unterstützungsleistungen ent-
gegenzuwirken. Schwerpunkte der 
Förderung sind die individuelle Un-
terstützung bei der Beseitigung von 
Vermittlungshemmnissen, das Fin-
den zielgerichteter Qualifizierungs-
möglichkeiten und die Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt. MY TURN 
leistet hierbei eine zielgruppenspe-
zifische Ergänzung zur Arbeit der 
Jobcenter und Agenturen für Arbeit, 
durch die den Frauen der Sprung in 
Erwerbstätigkeit und Ausbildung 
besser gelingen und eine frauenspe-
zifische und lebenslagenorientierte 
Ansprache und (Verweis-)Beratung 
sowie kontinuierliche, vertrauens-
volle und individuelle Begleitung ge-
währleistet werden soll. Aktuell wird 
dies in 65 Projekten bundesweit 
umgesetzt – dabei kooperieren alle 
Projekte mit Jobcentern oder Agen-
turen für Arbeit. Ein Beispiel für eine 
solche Kooperation eines Jobcenters 
mit einem externen Träger ist das im 
Folgenden vorgestellte Projekt.
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Einblicke in die Praxis

„Migrantinnen offensiv ins Vogtland eingliedern 
(MoVe)“: Jobcenter Vogtland (gE)

Welches Format bzw. welcher Ansatz wird umgesetzt?
Das Jobcenter Vogtland kooperiert mit Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung geflüchteter Frauen im Rahmen des ESF Plus-Bundespro-
gramms „MY TURN - Frauen mit Migrationserfahrung starten durch“.  
Das Projekt „Migrantinnen offensiv ins Vogtland eingliedern (MoVe)“15  
wird von einem externen Träger, dem Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH, 
durchgeführt. Ein (Groß-)Teil der Teilnehmerinnen wird über das Jobcenter 
gewonnen.  
 Mit dem Projekt sollen Benachteiligungen und Hemmnisse abgebaut 
sowie die Motivation der Teilnehmerinnen gestärkt werden. Dafür werden 
individuelle Coachings sowie Kleingruppenaktivitäten angeboten. Ein Ansatz 
dabei ist, dass Frauen, die selbst zugewandert sind und ähnliche Lebens-
erfahrungen gemacht haben, aber bereits in Deutschland arbeiten, ihre 
Erfahrungen und Erkenntnisse teilen. So berichtete beispielsweise eine Frau, 
die in der Altenpflege arbeitet, über ihre Arbeit und die Besonderheiten  
der Altenpflege in Deutschland. Dabei erfolgt ein enger Austausch zwischen 
den Coaches des Trägers und den Integrationsfachkräften des Jobcenters, 
unter anderem durch gemeinsame Fallbesprechungen, in denen auch 
weitere Fördermöglichkeiten wie beispielsweise Sprachförderung abge-
stimmt werden. 
 Das Projekt arbeitet an den Herausforderungen, die mit der Integration 
des Personenkreises verbunden sind. Zu den komplexen Problemlagen,  
mit denen viele Teilnehmerinnen konfrontiert sind, gehören u. a. geringe 
berufliche Qualifikationen, unrealistische berufliche Vorstellungen sowie 
eingeschränkte Mobilität und Schwierigkeiten bzgl. der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, wobei auch kulturelle Hintergründe eine Rolle spielen kön-
nen. Zudem sind die Sprachkenntnisse in vielen Fällen noch unzureichend. 

15  Siehe: https://www.my-turn.info/die-projekte/move-migrantinnen-offensiv-ins-
vogtland-eingliedern (26.09.2025).
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Gerade deshalb wird das Projekt als sehr nützlich erachtet, da es ein zusätz-
liches Angebot schafft und eine wichtige Ergänzung zur Regelförderung 
darstellt. Trotz der großen Herausforderungen können in den meisten Fällen 
Integrationsfortschritte erzielt werden, was sich nicht nur darin bemisst,  
dass die Teilnehmerinnen an den regionalen Arbeitsmarkt herangeführt 
werden, sondern auch daran, dass ihre gesellschaftliche Teilhabe sich 
insgesamt verbessert. 

Was wäre bei einer Umsetzung vor Ort zu beachten?
MY TURN ist eine bundesweite Förderrichtlinie, ähnliche Kooperationen 
können also grundsätzlich überall umgesetzt werden, wenn sich ein MY 
TURN-Träger als Partner im Zuständigkeitsgebiet des Jobcenters befindet, 
was im ländlichen Raum unter Umständen eine Herausforderung darstellen 
kann. Für die MY TURN Projekte der 1. Förderphase bestand bis zum 
29.04.2025 die Möglichkeit, einen Antrag auf Verlängerung ihres Projekts für 
die 2. Förderphase 2026-2028 zu stellen. Einen Einblick in gute Beispiele  
vor Ort gibt es auf der Website des Bundesprogramms (https://www.
my-turn.info/), die für die Zukunft als Vorbild und Inspiration dienen können.  

Aktuell ist MY TURN das einzige ESF 
Plus-Bundesprogramm, das gezielt 
die Arbeitsmarktintegration der
Gruppe Frauen mit Migrationserfah-
rung fördert und somit auch viele 
Frauen aus Asylherkunftsländern 
(TOP 8) bei der Arbeitsmarktinteg-
ration erreicht und begleitet. Künftig 
den Fokus noch stärker auf die Ziel-
gruppe Frauen mit Fluchterfahrung 
und hier insbesondere Frauen aus 
den Asylherkunftsländern (TOP 8) 
zu richten, empfiehlt auch der Er-
fahrungsbericht zum Job-Turbo den 
Jobcentern und Agenturen für Arbeit 

 

(Terzenbach 2024: 11; 25). Von be-
sonderem Interesse sind in diesem 
Kontext der Wissenstransfer über 
die Zielgruppe, ihre spezifischen 
Merkmale und Bedarfe auf dem Ar-
beitsmarkt sowie über die Erfolgs-
faktoren von Methoden und Ansät-
zen für ihre nachhaltige Integration 
in Arbeit und Gesellschaft. Seit Mitte 
des Jahres 2025 kooperiert die BA 
über die Stabstelle der BCA zu diesen 
Themen mit dem von der Stiftung 
Mercator geförderten Projekt Sefa – 
Nachhaltige Arbeitsmarktintegration 
(formal) geringqualifizierter Frauen 
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mit Fluchterfahrung16. Geplant sind
u. a. bundesweite (digitale) Trans-
ferformate zu erfolgreich erprobten
Multi-Stakeholder-Ansätzen wie z. B.
aus den Bereichen Kita, Einzelhan-
del, Friseurhandwerk oder Gastrono-
mie. Darüber hinaus sollen regionale
Dialog-Formate den multiperspek-
tivischen Wissens- und Erfahrungs-
austausch zwischen Jobcentern und
Agenturen für Arbeit fördern, vor
allem zu den folgenden Themen:
Arbeit mit einer besonders hetero-
genen Zielgruppe, bedarfsgerechte
(Weiter-)Qualifizierung und Vermitt-
lung. Ergänzend sind arbeitsplatz-
bezogene Kooperationen zwischen

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Jobcentern, Agenturen für Arbeit und 
lokalen Kooperationspartner*innen, 
die auf eine nachhaltige und kom-
petenzfokussierte Integration von 
(formal) geringqualifizierten Frau-
en mit Fluchterfahrung in Beschäf-
tigung abzielen, geplant. So kann 
durch die Kooperation der beteilig-
ten Akteur*innen sowie eine gezielte 
Erfahrungs- und Kompetenzerwei-
terung die Arbeitsmarktintegration 
der Zielgruppe von Frauen aus den 
Asylherkunftsländern (TOP 8) voran-
gebracht werden, was einen weiteren 
wichtigen Schritt bei der Umsetzung 
des Job-Turbos darstellt.
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3.  Fazit

Die vorliegende Praxishandreichung 
macht deutlich, dass die Arbeits-
marktintegration Geflüchteter von 
einer Vielzahl von Akteur*innen ge-
tragen wird und dass seit Beginn des 
Job-Turbos eine Vielzahl von Maß-
nahmen ergriffen und neue Koope-
rationen und Strukturen geschaffen 
wurden. Entscheidend ist, dass die 
im Rahmen des Job-Turbos und des 
Kompetenz- und Transferprozesses 
erprobten Beispiele Guter Praxis 
nicht als einmalige Projekte verstan-
den werden, sondern als Grundlage 
für eine dauerhafte Weiterentwick-
lung institutioneller Strukturen und 
Kooperationen dienen. 
 Ein wiederkehrendes Thema 
war die Frage der Ressourcen. An-
gesichts begrenzter Mittel können 
die dokumentieren Beispiele Guter 
Praxis als Orientierungsrahmen dazu 
dienen, die effizientesten und nach-
haltigsten Ideen zu identifizieren, 
fortzuführen und zu transferieren. 
 Doch nicht nur der zusätzliche 
und/oder effektive Einsatz von Mit-
teln ist ein Handlungsfeld, sondern 
auch die kluge Steuerung, Vernetzung 
und Priorisierung von Aufgaben und 
Prozessen. Die Arbeitsmarktintegra-
tion von Geflüchteten muss dabei als 
ein dynamischer Prozess betrachtet 
werden, an dem eine Vielzahl von 
Akteur*innen, inner- und außerhalb 

der Arbeitsverwaltung, beteiligt ist. 
Eine zentrale Aufgabe der nächsten 
Jahre wird es sein, die durch den Job-
Turbo angestoßenen Impulse in den 
Bereichen der innovativen Formate, 
der (rechtskreisübergreifenden) Zu-
sammenarbeit und der Netzwerk-
arbeit in nachhaltige Strukturen zu 
überführen.
 Dabei darf jedoch nicht allein die 
Vermittlung in Arbeit im Mittelpunkt 
stehen. Die vorliegende Publikation 
und auch der Erfahrungsbericht (Ter-
zenbach 2024) machen deutlich, dass 
ein wesentlicher Handlungsbedarf 
bei der Stabilisierung von Beschäfti-
gungsverhältnissen besteht. Neben 
einer Ausweitung an Qualifizierungs-
angeboten müssen auch die Rahmen-
bedingungen, die berufsbegleitende 
(Weiter-)Bildungsmaßnahmen über-
haupt erst ermöglichen, geschaffen 
werden. Auf Ebene der Arbeitsver-
waltung könnten bestehende Anreiz-
systeme weiterentwickelt werden, 
sodass nicht nur die Vermittlung in 
Arbeit messbar gemacht wird, son-
dern auch oder besonders die Sta-
bilisierung der Beschäftigung durch 
berufsbegleitende Angebote. Möglich 
wäre dies durch die Einführung einer 
spezifischen Quote, ähnlich der Integ-
rationsquote. So könnte Erfolg mess-
bar und Ressourcen entsprechend 
zielgerichtet allokiert werden. 
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Abschließend ist festzuhalten, dass 
Arbeitsmarktintegration von Ge-
flüchteten eine gesamtgesellschaft-
liche Schlüsselaufgabe darstellt. 
Hürden, die beispielsweise bei der 
Arbeitsmarktintegration von geflüch-
teten Frauen aus den Asylherkunfts-
ländern (TOP 8) aufgezeigt wurden, 

können nicht nur durch arbeits-
marktpolitische Maßnahmen abge-
baut werden. Eine langfristige, gute 
Beschäftigung von Geflüchteten ist 
nicht nur im Interesse der Zielgruppe 
selbst, sondern auch im Interesse ei-
ner zukunftsfähigen Gesellschaft und 
eines stabilen Arbeitsmarkts. 
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